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AUSGEWÄHLTE ERMITTLUNGSMAßNAHMEN 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die besonderen 

Ermittlungsmaßnahmen und für die Telekommunikationsüberwachung waren 

ausreichend. Defizite bestanden vor allem im Fehlen aussagekräftiger 

statistischer Daten, in der unzureichenden Mitwirkung aller beteiligten 

Telekommunikationsbetreiber, in der mangelhaften technischen Ausrüstung 

der Sondereinheit für Observation und in der Übermittlung rechtswidriger 

Gerichtsbeschlüsse. 

PrŸfungsziel 

Zur w irksam en BekŠm pfung der  allgem einen und organisier ten Krim inalitŠt  sow ie 

terrorist ischer Vereinigungen sah die St rafprozessordnung 1975 besondere 

Erm it t lungsm a§nahm en (gro§er und k leiner SpŠhÐ und Lauschangr if f,  Videofalle)  sowie 

Ma§nahm en zur  †b erwachung der Telekom m unikat ion vor. ( TZ 3, 17)  

Ziel der  GebarungsŸberprŸfung war die Beurteilung der  Eff izienz und Effekt ivitŠt  der  

AufgabenerfŸllung des BMI  und des BMJ sow ie des Zusam m enwirkens von Just izÐ und 

Sicherheitsbehš rden sow ie der Sicherheit sexekut ive in d iesem  Bereich.  (TZ 1)  

Recht sgrundlagen 

Den m it  der  EinfŸhrung besonderer  Erm it t lungsm a§nahm en verbundenen gravierenden 

Grundrecht seingrif fen wurde durch die Einrichtung eines besonderen 

Recht sschutzsystem s Rechnung get ragen.  ( TZ 3, 13)  

DatenqualitŠt   

Die Ñ  in den GeschŠftsregistern der  Verfahrensautom at ion Just iz Ñ

autom at ionsunterstŸtzt  er fassten Ma§nahm en zur  †b erwachung der  Telekom m unikat ion 

boten keine Mšglichkeit  zur  Erm it t lung detaillier t er und aussagekrŠft iger I nform at ionen.  

(TZ 23)  

Beginn und Beendigung von †b erwachungsm a§nahm en 

Die Bet reiber  von Telekom m unikat ionsdiensten erfŸllt en ihre gesetzlich norm iert e 

Mitwirkungspflicht  in unzureichendem  Ausm a§. Dies fŸhrte zum unwiederbringlichen 
Verlust von Inhaltsdaten (in der Regel GesprŠchsinhalten) sowie zur ungesetzlichen 
FortfŸhrung von Ma§nahmen, die GrundÐ und Freiheitsrechte der Betroffenen verletzten. 
(TZ 21)  
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Sondereinheit  fŸr Observat ion 

Eine €nderung der  Unterstellung der  Sondereinheit  fŸr  Observat ion wirkt e sich zwar 

nachhalt ig negat iv  auf deren Ressourcen ( Budgetm it t el,  Personal sowie vor  allem  

AusrŸstung)  aus,  beeint rŠcht igte jedoch noch nicht  d ie QualitŠt  ihrer AufgabenerfŸllung.  

(TZ 4 bis 7)  

Gericht sbeschlŸsse fŸr I nhalt sŸberwachungsm a§nahm en 

Die †b erm it t lung gesetzw idr iger  Gericht sbeschlŸsse,  m it  denen 

Telekom m unikat ionsbet reibern †b erwachungsm a§nahm en angeordnet  wurden,  war 

geeignet , d ie St rafverfolgung zu erschweren oder zu verhindern und verletzt e Ÿberdies 

das verfassungsm Š§ig gewŠhr leist ete Grundrecht  auf Datenschutz.  (TZ 19)  

Gro§er SpŠhÐ und Lauschangr if f 

Der gro§e SpŠhÐ und Lauschangr if f  bewŠhrte sich aus erm it t lungstakt ischer Sicht  zur 

wirksam en Krim inalitŠt sbekŠm pfung.  Die Gerichte und die Staat sanwalt schaft en gingen 

m it  diesem  Erm it t lungsinst rum ent ,  das t iefe Eingriffe in GrundÐ und Freiheitsrechte der  

Bet roffenen erm šglichte, m a§halt end und verhŠltnism Š§ig um .  ( TZ 8)   

Geheim halt ungsvorschr if ten wurden durch Ger ichte nicht  ausreichend beachtet . Diese 

Ver letzungen waren geeignet , den Erfolg der Erm it t lungsm a§nahm en zu gefŠhrden. ( TZ 

10)  

Kleiner SpŠhÐ und Lauschangrif f 

Die kont inuierlich geringe Anzahl k leiner SpŠhÐ und Lauschangrif fe fŸhr te aufgrund 

fehlender Erfahrungen zu QualitŠt sm Šngeln.  Aus diesem  Grund wŠre die Konzent rat ion 

dieser Aufgabe bei der  Sondereinheit  fŸr Observat ion erforderlich.  (TZ 11)   

Technische AusrŸstung fŸr Observat ionsm a§nahm en 

Das BMI  beschaffte t echnische AusrŸstung fŸr  Observat ionsm a§nahm en zent ral.  Eine 

inhalt liche †b erprŸfung anhand konkreter Problem stellungen bei 

†b erwachungsaufgaben Ñ  unter  Einbindung der  vorhandenen Fachkom petenz der  

Sondereinheit  fŸr Observat ion Ñ  er folgte j edoch nicht .  Schrit t e zur Erlangung externen 

Wissens (Werkver t rŠge,  Kooperat ionen im  wissenschaft lichÐtechnischen Bereich)  

wurden nicht  gesetzt .  (TZ 12)  

Recht sschutzbeauft ragter  des BMJ 
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Dem  Rechtsschutzbeauft ragten als unabhŠngige und objekt ive Verfahrenspartei oblag 

die PrŸfung und Kont rolle der  Anordnung und DurchfŸhrung eines gro§en SpŠhÐ und 

Lauschangr iffes sow ie eines autom at ionsunterstŸtzten Datenabgleichs 

(Rasterfahndung) . ( TZ 14)   

Opt ische †b erwachung 

Der AusrŸstungsstand nachgeordneter  Dienststellen des BMI  fŸr  opt ische 

†b erwachungsm a§nahm en (Videofalle)  war inhom ogen und verbesserungsbedŸrft ig. 

(TZ 15,  16)  

€nderungen durch das St rafprozessreform gesetz 

Im  st rafprozessualen Vorverfahren,  das ab 1.  JŠnner 2008 neu gestaltet  wurde, sind 

Telekom m unikat ionsm a§nahm en ausnahm slos durch den Staat sanwalt  nach vorher iger  

gericht licher  Bew illigung anzuordnen.  ( TZ 20)   

Stat ist ische Erfassung und Berichterstat tung 

Das BMJ er fŸllte die gesetzliche Verpflichtung zur Berichterstat tung an den Nat ionalrat  

Ÿber den Einsatz von Ma§nahm en zur  †b erwachung einer Telekom m unikat ion nicht  

ausreichend.  Wegen MŠngel bei der Datenerfassung und Ðauswertung waren die im  

jŠhrlichen  

Sicherheitsbericht  verš ffent lichten Zahlen bet reffend Ma§nahm en zur †b erwachung 

einer  Telekom m unikat ion fehlerhaft .  (TZ 22)  

Kostenersatz fŸr Bet reiber von Telekom m unikat ionseinrichtungen  

Die Neuregelung des Kostenersatzes fŸr d ie Mitwirkung der Bet reiber  an 

†b erwachungsm a§nahm en bewirkte einen w ir t schaft licheren Vollzug und eine Senkung 

der Kosten fŸr  das BMJ. ( TZ 24)  

Das BMJ konnte die Problem at ik des Ñ  auf Grundlage eines Erkenntnisses des 

Verfassungsger icht shofes zu leist enden Ñ  I nvest it ionskostenersatzes an die Bet reiber  

noch nicht  lš sen.  (TZ 27)  

Abrechnung von KostenersŠtzen 

Zwischen der  Rechnungslegung der Bet reiber und der  beschlussm Š§igen 

Kostenbest im m ung durch die Untersuchungsrichter  lagen oftm als m ehrere Monate,  in 

EinzelfŠllen sogar Jahre.  (TZ 26)  
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Ma§nahm en zur  †b erwachung des I nternet  

Die Nutzung des Medium s I nternet  konnte aufgrund des Fehlens t echnischer 

Voraussetzungen in zunehm endem  Ma§e nicht  Ÿberwacht  werden. ( TZ 28)   

Zusammenfassend hob der RH folgende 
Empfehlungen hervor:  

BMI 

(1)  Die Sondereinheit  fŸr Observat ion sollt e direkt  dem  Generaldirektor  fŸr  die 

š ffent liche Sicherheit  unterstellt  werden.  ( TZ 4)  

(2)  Die Steuerung von Budgetm it t eln zugunsten der  Sondereinheit  fŸr Observat ion wŠre 

kŸnft ig zu verbessern. ( TZ 5)  

(3)  Die Wiederherstellung des ursprŸnglichen Personalstandes der Sondereinheit  fŸr  

Observat ion sollt e geprŸft  werden.  (TZ 6)  

(4)  Im  Zuge der Einrichtung einer  KostenÐ und Leistungsrechnung wŠren ent sprechende 

Vorkehrungen fŸr  Steuerungsm a§nahm en zu t reffen. ( TZ 6)  

(5)  Ein Anschaffungsprogram m  fŸr eine dem  Stand der Technik  ent sprechende 

AusrŸstung der Sondereinheit  fŸr  Observat ion wŠre nach vorangehender 

Bedarfsfest stellung und budgetŠrer  Vorsorge zu erarbeit en sowie ein Zeitp lan fŸr  dessen 

Um setzung festzulegen.  ( TZ 7)  

(6)  Die DurchfŸhrung kleiner  SpŠhÐ und Lauschangrif fe sollte bei der  Sondereinheit  fŸr 

Observat ion konzent r ier t  werden.  (TZ 11)  

(7)  I n der  Sondereinheit  fŸr  Observat ion sollt e ein Kom petenzzent rum  fŸr  

Observat ionstechnik  einger ichtet  werden.  (TZ 12)  

(8)  Es wŠren Anforderungsprofi le m it  dem  Ziel des Zugangs zu externen 

Wissensquellen (bspw. UniversitŠten)  zu form ulieren.  (TZ 12)  

(9)  Der AusrŸstungsstand sŠm t licher Dienststellen fŸr opt ische 

†b erwachungsm a§nahm en wŠre zu evaluieren,  der AusrŸstungsbedarf zu erheben und 

ein nachhalt iges Beschaffungsprogram m  zu erarbeiten.  (TZ 15)  

(10)  Basierend auf einer  Wirt schaft lichkeit sberechnung sollt e der  Nichteinsatz von I T zur 

Auswertung von Ergebnissen opt ischer †b erwachungsm a§nahm en Ÿberdacht  werden.  

(TZ 16)  
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(11)  Die technischen Mšglichkeit en fŸr  die †b erwachung des I nternet verkehrs wŠren zu 

schaffen und diese Ma§nahm en zent ral auszur ichten.  (TZ 28)  

BMJ 

(12)  Ein fŸr  Zwecke stat ist ischer Auswertungen geeignetes I TÐunterstŸtztes 

I nst rum entar ium  sollt e erarbeit et  und die Rahm enbedingungen fŸr d ie Erstellung 

entsprechender Auswertungen sollten geschaffen werden.  (TZ 23)  

(13)  Durch klare Vorgaben und Ma§nahm en zur  QualitŠt ssicherung wŠren die 

einheit liche ( einm alige)  und r icht ige Erfassung der Daten in der  Verfahrensautom at ion 

Just iz sicherzustellen sow ie verstŠrkte PlausibilitŠtsprŸfungen vorzunehm en. ( TZ 23)  

(14)  Durch Verhandlungen m it  Bet reibern sollte die sofort ige Um setzung von 

†b erwachungsm a§nahm en sichergestellt  sowie auf eine detaillier t e Regelung der  

Mitwirkungspfl ichten der  Bet reiber  hingewirk t  werden.  (TZ 21)  

(15)  I m  Rahm en von Verhandlungen wŠre eine Lšsung fŸr  den Ersatz der  

I nvest it ionskosten der  Bet reiber  zu t reffen. ( TZ 27)  

(16)  Es wŠre auf d ie ausschlie§liche †b erm it t lung von MitwirkungsbeschlŸssen an 

Telekom m unikat ionsbet reiber  h inzuw irken.  ( TZ 19)  

(17)  Bei der  NeueinfŸhrung weit erer  Erm it t lungsm a§nahm en wŠreÑ  vor  allem  

hinsicht lich der  zeit lich befrist eten Gelt ung und des besonderen Recht sschutzsystem s Ñ  

in der  bisherigen Weise vorzugehen.  (TZ 3)  

(18)  FŸr d ie Einhalt ung der  Geheim halt ungsvorschrift en durch Gerichte wŠre verstŠrkt  

zu sorgen.  (TZ 10)  

(19)  Eine legist ische I n it iat ive zur Befugnisausweitung des Recht sschutzbeauft ragten 

auf lŠnger dauernde Telekom m unikat ionsŸberwachungen sollt e Ÿber legt  werden.  ( TZ 

14)  

(20)  I m  Er lassweg wŠre dafŸr Sorge zu t ragen, dass Mitw irkungsanordnungen der 

Staat sanwalt schaft en kŸnft ig keine Daten enthalten, welche die St rafverfolgung 

erschweren oder verhindern kšnnten. DarŸber h inaus wŠre fŸr d ie Beachtung des 

Grundrecht s auf Datenschutz zu sorgen.  ( TZ 19,  20)  

(21)  Die fŸr  eine effekt ive parlam entar ische und datenschutzrecht liche Evaluat ion der 

Ma§nahm en zur  †b erwachung der Telekom m unikat ion relevanten Daten sollt en 

autom at ionsunterstŸtzt  er fasst  werden.  (TZ 22)  
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(22)  Eine I nit iat ive zur  € nderung des Staat sanwalt schaftsgesetzes sollt e gesetzt  

werden,  um  die gesetzlichen I nform at ionspflichten bet reffend die †b erwachung einer  

Telekom m unikat ion so zu gestalten,  dass diese unter vert retbarem  Aufwand auch 

vollinhalt lich er fŸllbar sind. ( TZ 22)  

(23)  Hinsicht lich der  †b erwachungskostenverordnung sollt e d ie Hšhe einzelner  

Tar ifsŠtze auf ihre sachliche Recht fer t igung geprŸft  werden.  Weiters sollt e d ie Regelung 

bet reffend des Zuschlages fŸr  Leist ungen au§erhalb der  Norm alzeit  eindeut ig form ulier t  

bzw. dessen einheit licher  Vollzug sichergestellt  werden.  (TZ 24, 25)  

(24)  Die PrŸfung von Bet reiberrechnungen in den Landesgerichten sollte auf 

spezialisier t e Bedienstete konzent r ier t  werden,  die auch KostenbeschlŸsse vorzubereit en 

hŠt t en. ( TZ 26)  

(25)  Die zeit gerechte Bezahlung von Bet reiberrechnungen wŠre sicherzustellen,  um  

dadurch den tat sŠchlichen Aufwand fŸr  †b erwachungsm a§nahm en periodenecht  

wiedergeben zu kšnnen.  (TZ 26)  

(26)  FŸr d ie Abgeltung von Leistungen der  I nternetprov ider  sollt en im  Rahm en einer 

Verordnung f ixe KostensŠtze vorgesehen werden. ( TZ 28)  
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TEILGEBIETE DER GEBARUNG EINSCHLIEßLICH 
GESUNDHEITSFÖRDERUNG DURCH DAS BMGFJ, 
FOLLOW–UP–ÜBERPRÜFUNG 

Das Gesundheitsressort war Empfehlungen des RH aus dem Jahr 2004 

betreffend die Gesundheitsförderung weitgehend nicht nachgekommen; 

Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen wurden seit 2004 eingeleitet. 

Für den Fall einer Grippepandemie veranlasste das Gesundheitsressort 

Vorbereitungen und Maßnahmen. Das Gesundheitsressort verpflichtete sich, 

die bis Mitte 2007 nicht verkauften Atemschutzmasken zu erwerben. Diese 

Zusage verursachte Ausgaben von rd. 4,24 Mill. EUR. 

PrŸfungsziel 

Ziel der  †b erprŸfung war die Beurteilung der  Um setzung der  Em pfehlungen,  die der  RH 

bei einer  vorangegangenen GebarungsŸberprŸfung gegeben hat te,  sow ie der vom  

Gesundheitsressor t  veranlassten Vorbereitungen und Ma§nahm en fŸr den Fall einer  

Gr ippepandem ie.  ( TZ 1)  

FollowÐupÐ†b erprŸfung 

Die Em pfehlung des RH,  ein m it  anderen Fš rderungsgebern abgest im m tes 

Gesundheitsfš rderungskonzept  zu erstellen, wurde nicht  um gesetzt .  Die im  Vorbericht  

em pfohlenen Evaluierungen und VorÐOrtÐKont rollen blieben auf EinzelfŠlle beschrŠnkt .  

(TZ 3,  4)  

Das Netzwerk Gesundheit sfš rdernde Schulen wurde entgegen der  Em pfehlung des RH 

weit ergefŸhrt ;  ein neues Proj ekt  star tete im  Jahr 2007. ( TZ 6)  

Der Em pfehlung des RH,  die Finanzierung der Serv icestelle fŸr  Gesundheit sbildung 

durch das Gesundheitsressor t  zu beenden, wurde nicht  ent sprochen,  obwohl das Ziel 

der Vernetzung von Akt ivitŠten in den Schulen nicht  erreicht  wurde.  ( TZ 7)  

Die em pfohlene RŸckforderung der  bei der Erstellung einer  I nform at ionsbroschŸre zur 

Am bulanzgebŸhr gegenŸber einem  Medienunternehm en er folgten †b erzahlung von rd.  

140.000 EUR unterblieb. ( TZ 8)  

Die AIDSÐHilfe Landesvereine erzielt en verstŠrkt  Leistungserlšse;  entgegen der  

Em pfehlung des RH stellte der Bund weit erhin rd. 70 %  der gesam ten Fšrderm it tel 

bereit .  ( TZ 9)  
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Das BMGFJ hat t e in teilweiser Um setzung der  Em pfehlung des RH m it  Vorbereitungen 

fŸr das AIDSÐKonzept  begonnen.  (TZ 10)  

Die Fš rderung der  Lehrpraxen wurde entgegen der Em pfehlung des RH for tgesetzt .  (TZ 

11)  Die em pfohlene Konzent rat ion der Fšrderungen im  Bereich der  Ludw ig Boltzm ann 

I nst itute wurde verw irklicht ;  ein Fš rderungskonzept  fehlte.  ( TZ 12)  

Die Em pfehlung des RH,  fŸr  die Fš rderung der  BekŠm pfung des Suchtm it t elm issbrauchs 

ein Konzept  zu erstellen,  wurde nicht  um gesetzt . (TZ 14)  Eine Evaluierung der  

gefšrdert en Drogeneinrichtungen war unterblieben,  VorÐOrtÐKont rollen fanden nur  in 

EinzelfŠllen stat t .  Die zustŠndige Fachabteilung ver fŸgte weder Ÿber einen Arzt  noch 

Ÿber einen PrŠvent ionsexperten. ( TZ 15)  

Der Em pfehlung des RH zur Fšrderung des Kr isenintervent ionszent rum s wurde 

entsprochen, indem  eine zeit lich angem essene Erreichbarkeit  in Akut fŠllen sichergestellt  

wurde.  (TZ 16)  

Das Gesundheit sressort  kam  der Em pfehlung des RH, eine I nterne Revision 

einzurichten,  nach.  Bet reffend die Gesundheit  …sterreich Gm bH bestand aber weder 

eine Kont rollm šglichkeit  durch die I nterne Revision des Ressort s noch eine 

unternehm enseigene Revision.  ( TZ 5)  

…ffent lichkeit sarbeit  

Die Kennzeichnungspflicht  von gefšrdert en Einr ichtungen galt  nur  fŸr  einen Teil der  

Fšrderungsnehm er und wurde nicht  kont rolliert .  (TZ 17)  

Zur Fšrderung der persšnlichen Gesundheitsvorsorge lie§ das Gesundheit sressort  in den 

Jahren 2005 bis 2007  1,3 Millionen StŸck Gesundheit spŠsse erstellen und vert eilen.  

Eine geplante Neuauflage dieser PŠsse wurde nicht  m ehr um gesetzt .  ( TZ 18)  Die auf 

vier Jahre angelegte und im  FrŸhjahr  2006 init iiert e Kam pagne ãGesundheit sweltm eister  

2010Ò wurde ohne Evaluierung bereit s im  Herbst  2006 eingestellt .  ( TZ 20)  

Die Kondom kam pagne war n icht  nachhalt ig ausgerichtet .  (TZ 21)  

Die der Abteilung …ffent lichkeit sarbeit  und dem  BŸrgerserv ice Ÿbert ragenen Aufgaben 

waren ungleichm Š§ig vert eilt .  ( TZ 19)  

Gr ippepandem ieÐVorsorge 

Das Gesundheit sressort  und andere š ffent liche Einrichtungen erwarben im  Rahm en 

einer  Ausschreibung kostengŸnst ig Atem schutzm asken (Schutzm asken)  fŸr  ihre 

Mitarbeit er.  (TZ 23)  
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FŸr die Versorgung der  Bevš lkerung m it  Schutzm asken veranlasste das 

Gesundheitsressor t  eine Verkaufsakt ion des Handels.  Die dafŸr bereitgestellt en 

Schutzm asken entsprachen in Kategor ie und Norm  einem  Teil der  von š ffent lichen 

Einrichtungen im  Rahm en einer Ausschreibung beschafft en Schutzm asken. …ffent liche 

Einrichtungen bezahlt en dabei fŸr Schutzm asken dieser Kategor ie einen um  die HŠlft e 

geringeren StŸckpreis als Konsum enten bei der  Verkaufsakt ion des Handels.  (TZ 24)  

FŸr den Fall einer  n icht  er folgreichen Verkaufsakt ion hat t e das Gesundheitsressor t  den 

Erwerb der  nicht  verkauft en Schutzm asken zu einem  StŸckpreis von rd.  0,55 EUR 

garant iert .  Da dieser  Kaufpreis nahezu doppelt  so hoch ist ,  wie j ener Preis,  der bei einer  

Ausschreibung fŸr  eine Schutzm aske gleicher  Kategor ie und Norm  erzielt  wurde,  besteht  

insbesondere durch den Ankauf das Risiko eines beihilfenrecht lichen PrŸfver fahrens 

durch die EuropŠische Kom m ission.  Von den rd.  9 Millionen StŸck bereitgestellt en 

Schutzm asken wurden nur  rd.  10 %  verkauft .  Laut  BMGFJ habe es im  Dezem ber 2007 

rd.  7,69 Millionen StŸck Schutzm asken um  insgesam t  rd.  4,24 Mill.  EUR zum  

zugesagten StŸckpreis von 0,55 EUR erworben. (TZ 25)  

Das Gesundheit sressort  schloss m it  einem  Pharm aunternehm en im  Novem ber 2006 

einen bis 2009 befristeten Vert rag Ÿber die Lieferung von Im pfstoff im  Pandem iefall ab.  

Die fŸr d ie Im pfung er forder lichen Spr itzen und Nadeln waren nicht  

Vert ragsgegenstand.  Eine nahezu dreijŠhrige SondierungsÐ und Verhandlungsphase 

widersprach einer  m it  Dringlichkeit  begrŸndeten vergaberecht lichen Ausnahm e.  I m  

Hinblick  auf die PrŸfung der  Preisangem essenheit  des angebotenen Pandem ieÐ

Im pfstoffs lag keine Dokum entat ion vor.  (TZ 26)  

Der Vert ragsabschluss m it  der  Europazent rale des Pharm aunternehm ens fŸhrte zu 

einem  Abfl uss der Um satzsteuer in Hšhe von rd. 2,57 Mill.  EUR ins Ausland.  ( TZ 28)  

Das Zulassungsverfahren fŸr  den Pandem ieÐIm pfstoff war im  Apr il 2008 noch nicht  

abgeschlossen.  (TZ 27)  

Das Gesundheit sressort  erarbeit ete fŸr  den Pandem iefall einen 

Krisenkom m unikat ionsplan.  Die Nom inierungen fŸr Funkt ionen im  

Krisenkom m unikat ionsstab waren nicht  m ehr aktuell.  ( TZ 30)  

Rechnungen Ÿber d ie Lieferung von ant iviralen Medikam enten fŸr ein Bundesland waren 

im  Septem ber 2007 aufgrund unterschiedlicher Ansicht  Ÿber die Kostent ragung noch 

offen.  (TZ 29)  
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Zusammenfassend hob der RH die nachfolgenden 
Empfehlungen hervor.  

(1)  Der RH ŸberprŸft e die Um setzung von Em pfehlungen des Vorber icht s zu acht  

Them enbereichen. Die Em pfehlungen wurden  

Ð zu einem  Them enbereich vollstŠndig,   

Ð zu drei Them enbereichen t eilweise und  

Ð zu vier Them enbereichen nicht  um gesetzt . 

Die bisher nicht  um gesetzten und im  Rahm en der FollowÐupÐ†b erprŸfung neuer lich 

abgegebenen Em pfehlungen bleiben aufrecht . ( TZ 3 bis 16)  

(2)  Vom  BMGFJ gefš rder t e, š ffent lich zugŠngliche Einr ichtungen wŠren zu einer 

angem essenen Kennzeichnung zu verpflichten;  die Um setzung dieser  

š ffent lichkeit swirksam en und kostengŸnst igen PublizitŠt sm a§nahm e wŠre zu 

kont rollieren. ( TZ 17)  

(3)  Die Abteilung …ffent lichkeit sarbeit  wŠre verstŠrkt  in d ie Aufgaben des BŸrgerserv ice 

einzubinden.  (TZ 19)  

(4)  Langfrist ig angelegte Kam pagnen wŠren erst  nach einer  Evaluierung zu Šndern bzw. 

vorzeit ig zu beenden.  ( TZ 20)  

(5)  Kam pagnen wŠren nachhalt ig auszurichten.  (TZ 21)  

(6)  Es wŠren die Zweckm Š§igkeit  einer Bevorratung von At em schutzm asken fŸr  die 

Bevš lkerung im  Pandem iefall zu prŸfen und ent sprechende Ma§nahm en vorzusehen.  

(TZ 25)  

(7)  Eine VerlŠngerung des Lieferver t rags Ÿber Grippepandem ieÑ I m pfstoff Ÿber das Jahr 

2009 hinaus wŠre nur  dann anzust reben,  wenn dies zweckm Š§ig ist  und nach PrŸfung 

der Markt lage die fŸr  das Gesundheit swesen kostengŸnst igste Var iante darstellt .  

Weit ers wŠre die Bevorratung von Spritzen und Nadeln fŸr  den Pandem iefall 

sicherzustellen.  (TZ 26)  

(8)  Auf den Hersteller  des Grippepandem iÑ I m pfstoffs wŠre dahingehend einzuw irken,  

die Zulassung fŸr den Im pfstoff m šglichst  bald erfolgreich zu beenden.  I m  Fall der  

Nichtgenehm igung wŠre rechtzeit ig vor  einer  Vert ragsverlŠngerung die Lieferung durch 

andere Anbieter  zu prŸfen.  (TZ 27)  
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(9)  Einsparungen des BMGFJ wŠren nicht  auf Kosten der  š ffent lichen Haushalt e zu 

finanzieren;  SteuerabflŸsse ins Ausland wŠren zu verm eiden.  ( TZ 28)  

(10)  Auf eine rasche KlŠrung der Zahlungspflicht  fŸr  ant ivirale Medikam ente wŠre 

hinzuwirken.  ( TZ 29)  

(11)  Nom inierungen fŸr Funkt ionen im  Pandem ieÐKrisenkom m unikat ionsstab wŠren zu 

vervollstŠndigen und deren Ak tualitŠt  regelm Š§ig zu ŸberprŸfen.  ( TZ 30)  
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ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG; 
IMMOBILIEN- UND LIEGENSCHAFTS-
VERWALTUNG SOWIE BETEILIGUNGS–
MANAGEMENT 

Die Österreichische Bundesforste AG konnte die mit den eingegangenen 

Beteiligungen erhoffte Absicherung des wirtschaftlichen Erfolges nicht 

erreichen. Sie hielt die Verpflichtung zur Substanzerhaltung der Liegen-

schaften nicht ein; auch konnte durch den beim Verkauf von Liegenschaften 

innerhalb eines Jahres entstandenen Zeitdruck kein optimaler Kaufpreis erzielt 

werden. 

PrŸfungsziele 

Ziele der  †b erprŸfung waren die Beurteilung der  I m m obilienÐ und Liegenschaft s-

verwalt ung der  …sterreichischen Bundesforste AG ( …Bf AG)  sowie ihres 

Beteiligungsm anagem ents,  insbesondere im  Hinblick  auf das m it  den f innischen 

Staat sforsten eingegangene JointÐVenture.  (TZ 1)  

Liegenschaft sbestand 

Die …Bf AG verwalt ete sowohl eigene als auch dem  Bund gehš rende Liegenschaft en.  ( TZ 

2)  

Die …Bf AG besa§ und verwaltete zum  St ichtag 31.  Dezem ber 2006 5.044 eigene 

Liegenschaft en im  Ausm a§ von 25.507 ha.  (TZ 3)  

FŸr den Bund verwaltete die …Bf AG zum  selben St ichtag 52.632 Liegenschaft en im  

Ausm a§ von 836.689 ha. Seit  ihrer  GrŸndung im  Jahr 1997 war es der …Bf AG nicht  

gelungen,  eine Datenbank aufzubauen,  in welcher der gesam te Liegenschaftsbestand 

des Bundes vollstŠndig und aktuell erfasst  war. (TZ 4)  

Substanzerhaltung 

Der von der …Bf AG verwaltete Liegenschaftsbestand des Bundes ist laut 
Bundesforstegesetz 1996 im Eigentum des Bundes zu erhalten. Erlšse aus VerŠu§erungen 
sind fŸr den Ankauf neuer Liegenschaften oder zur Verbesserung der Vermšgenssubstanz 
zu verwenden. (TZ 5) 

Die …Bf AG musste im Eigentum des Bundes stehende Liegenschaften verkaufen, um den 
im Budgetbegleitgesetz 2001 verpflichtend vorgesehenen Ankauf von Seen finanzieren zu 
kšnnen, die sich ohnehin m Eigentum des Bundes befanden. DarŸber hinaus fielen 
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zusŠtzliche Kosten (Finanzierung, Gutachten) an, die ebenfalls durch 
LiegenschaftsverkŠufe finanziert werden mussten. (TZ 6, 7) 

Dadurch wurde der Liegenschaftsbestand des Bundes vermindert. (TZ 8, 9) 

Beteiligungsmanagement 

Das Ziel der  …Bf AG,  m it  dem  Eingehen von Beteiligungen neben einer Absicherung des 

wir tschaft lichen Erfolges auch ein weit eres Wachstum  anzust reben,  ist  m it  Ausnahm e 

einer  Beteiligung bis 2006 nicht  erreicht  worden. (TZ 25, 26)  

Foria Forstm anagem ent  Gm bH 

Zum  Zeitpunkt  der  GrŸndung der For ia Forstm anagem ent  Gm bH (2002)  befand sich ein 

Beteiligungsm anagem entkonzept  einschlie§lich dam it  verbundener PlanungsÐ und 

Steuerungsm a§nahm en erst  in Entwick lung. ( TZ 25, 27)  

Der Schaffung einer internat ionalen Unternehm ensgruppe hŠt t en aber PlanungsÐ und 

Steuerungsm a§nahm en vorausgehen m Ÿssen.  (TZ 29)  

Die 50 % ÐBeteiligung der …Bf Beteiligungs Gm bH an dem  JointÐVenture (For ia 

Forstm anagem ent  Gm bH)  m it  einem  auslŠndischen staat lichen Forstbet rieb im  Jahr 

2002 und das Engagem ent  des JointÐVentures in Osteuropa fŸhrte aufgrund von 

unerwartet  hohen I nvest it ionskosten und den Fehlent scheidungen insbesondere 

hinsicht lich des Standortes ( Err ichtung eines Eisenbahnver ladeterm inals beim  Proj ekt  

Kost rom a (Russland) )  zu erheblichen Verlusten.  Stat t  der  im  Septem ber 2004 

erwarteten Errichtungskosten von 0,70 Mill.  EUR m ussten durch Term inverschiebungen 

und zusŠtzliche Bauten 4,5 Mill.  EUR aufgewendet  werden.  Die Verluste der For ia 

Forstm anagem ent  Gm bH entwickelt en sich laut  Bilanzen wie folgt :  2004:  1,52 Mill.  EUR, 

2005:  3,53 Mill.  EUR,  2006:  18,37 Mill.  EUR.  (TZ 27,  28)  

Die Liquidat ion der  Gesellschaft  er folgte im  Jahr 2007 m it  einem  Wert verlust  fŸr  die …Bf 

Beteiligungs Gm bH von etwa 8 Mill.  EUR.  (TZ 30)  

GeschŠft sfŸhrung For ia Forstm anagem ent  Gm bH 

Die GeschŠft sfŸhrer  w iesen auf dem  Gebiet  int ernat ionaler  Beteiligungen in den m it t elÐ 

und osteuropŠischen LŠndern m angelnde FŸhrungserfahrung auf.  Dem  Aufsichtsrat  

wŠre aufgrund dieser  Tatsache daher eine erhšhte Verantwortung zur Absicherung der  

Funkt ionsfŠhigkeit  der  SteuerungsÐ und Kont rollsystem e sow ie zur  Fest legung einer 

klaren St rategie der  ForiaÐGruppe zugekom m en. Diese nahm  er nicht  wahr. ( TZ 29)  

Ber icht swesen 
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Die …Bf AG hat  gem Š§ Bundesforstegesetz 1996 den Bundesm inist ern fŸr  Finanzen und 

fŸr LandÐ und Forstwirt schaft ,  Um welt  und Wasserw irt schaft  laufend Ÿber 

Liegenschaft st ransakt ionen zu berichten.  Diese Ber ichte st im m ten weder m it  den 

internen Auswertungen noch m it  den tat sŠchlichen VerŠnderungen auf dem  

Liegenschaft skonto Ÿberein.  Bis zum  Jahr 2006 konnte die …Bf AG keine vollstŠndige 

und fehler freie Aufstellung aller  Liegenschaft st ransakt ionen erstellen. ( TZ 11)   

Erm Šcht igungsrahm en gem Š§ Bundesfinanzgesetz 

Die …Bf AG kann im  Nam en und auf Rechnung des Bundes dessen Liegenschaft en im  

Rahm en der dem  Bundesm inist er  fŸr  Finanzen im  jŠhrlichen Bundesfinanzgesetz 

eingerŠum ten Erm Šcht igung verŠu§ern. Die finanzgesetzliche Erm Šcht igung zur  

VerŠu§erung von unbeweglichem  Bundesverm šgen bet rug 2001 insgesam t  hšchstens 

36,34 Mill.  EUR und ab 2002  36,00 Mill.  EUR jŠhr lich.  Dieser finanzgesetzliche 

Erm Šcht igungsrahm en wurde insbesondere im  Jahr 2002 um  zum indest  1,83 Mill.  EUR 

Ÿberschr it t en.  (TZ 12)  

Durch die halbjŠhr liche Ñ  stat t  w ie gem Š§ Bundesforstegesetz 1996 vorgesehene 

quartalsm Š§ige Ñ  Ber icht slegung an das BMF, die fŸr das dr it te und v ier te Quartal des 

laufenden Jahres im  JŠnner des folgenden Jahres er folgte, hat te das BMF keine 

Mšglichkeit ,  rechtzeit ig eine notwendige Erweit erung des gesetzlichen Rahm ens zu 

erwirken.  (TZ 13)  

Liegenschaft sverkehr 

Die Einhalt ung des VierÐAugenÐPrinzips war aufgrund nicht  erfolgter  Gegenzeichnungen 

bei den einzelnen Transakt ionen nicht  nachvollziehbar.  Er forder liche Genehm igungen 

des Vorstandes und des Aufsicht srates wurden nicht  im m er eingeholt .  ( TZ 15,  16)  

Im m obilienverwaltung 

Der Anst ieg der Vert ragsabschlŸsse von 2002 bis 2006 um  rd.  22,7 %  zeigte,  dass der  

Unternehm ensst rategie,  n icht  fŸr den eigenen Bedarf er forderliche Liegenschaften im  

Besitz zu erhalt en, jedoch so weit  als m šglich nutzbr ingend zu verwerten, erfolgreich 

Rechnung get ragen wurde.  ( TZ 18)  

Die Gebarungsentwicklung im  Bereich Im m obilienverwaltung zeigte,  dass die …Bf AG im  

ŸberprŸft en Zeit raum  das Ziel,  die Erlšse aus dem  Im m obiliengeschŠft  jŠhr lich zu 

steigern,  erreichen konnte. ( TZ 20)  
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Personaleinsatz 

Der Personalstand im  Bereich I m m obilienverwalt ung reduzier te sich im  ŸberprŸften 

Zeit raum  um  rd.  36 % .  Untersuchungen hinsicht lich der  benš t igten Personalst ruktur  

bzw. des Personalbedarfes lagen j edoch nicht  vor.  (TZ 19)  

Seenbew irt schaftung 

Eine geplante Evaluierung des 2001 beschlossenen Seenkonzeptes lag nicht  vor;  auch 

die vorgesehene Erstellung weit erer  š rt licher Seenkonzepte erfolgte nicht .  (TZ 21, 22)  

Das 2003 fŸr d ie KŠrntner Seen erstellt e Verm essungskonzept  sah vor,  dass die 

Verm essungen innerhalb von fŸnf Jahren abgeschlossen sein sollten.  Dieses Ziel konnte 

infolge von Personalm angel bei den zustŠndigen Forstbet rieben nicht  eingehalt en 

werden.  Die AbschlŸsse von PachtÐ und Nutzungsvert rŠgen gingen zurŸck,  weshalb nur 

geringere Ert rŠge als m šglich erzielt  werden konnten.  (TZ 23, 24)  

Zusammenfassend hob der RH die folgenden 
Empfehlungen hervor:  

Österreichische Bundesforste AG  

(1)  Die Er fassung der Liegenschaftsdaten wŠre um gehend abzuschlie§en und der  

Datenbestand in regelm Š§igen AbstŠnden zu aktualisieren.  ( TZ 4)   

(2)  Die Liegenschaft st ransakt ionen sollt en t ransparent , Ÿbersicht lich, nach Per ioden 

abgegrenzt  und fŸr Drit t e nachvollziehbar dokum ent ier t  werden.  (TZ 11)  Auf d ie 

Einhalt ung des VierÐAugenÐPrinzips wŠre zu achten. ( TZ 15)  

(3)  Die Berichte gem Š§ Bundesforstegesetz 1996 wŠren quartalsweise vorzulegen sowie 

der Ber icht  Ÿber das drit t e Quartal durch eine ex anteÐSchŠtzung Ÿber Transakt ionen im  

viert en Quartal zu ergŠnzen,  um  so vor  Jahresende die eventuell notwendige 

Erweit erung des gesetzlichen Rahm ens erreichen zu kšnnen. ( TZ 13)  

(4)  Das generelle Seeuferkonzept  wŠre ehestens zu evaluieren und die Erarbeitung der  

šrt lichen Seenkonzepte wŠre wieder aufzunehm en.  ( TZ 21,  22)  

(5)  Die Seenverm essungen und die AbschlŸsse der entsprechenden Pachtvert rŠge 

wŠren voranzut reiben. ( TZ 24)  
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(6)  FŸr das Beteiligungsm anagem entkonzept  sollt e beim  Aufsichtsrat  eine Genehm igung 

eingeholt  werden.  ( TZ 25)  

(7)  Eine Analyse und Neubeurteilung j ener eingegangenen Beteiligungen, d ie seit  dem  

Jahr 2001 weder einen nachhalt igen Erfolg noch ein bem erkenswertes Wachstum  

ausw iesen,  sollt e vorgenom m en werden. ( TZ 26)  

BMF und BMLFUW  

(8)  Regelm Š§ige Kont rollen der  Ber ichte Ÿber die Liegenschaft st ransakt ionen der  …Bf 

AG hinsicht lich ihrer  †b ereinst im m ung m it  den am  Liegenschaftskonto tatsŠchlich 

verbuchten Transakt ionen wŠren durchzufŸhren.  (TZ 11)  
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LAND WIEN: VOLLZUG DES WIENER 
PFLEGEGELDGESETZES UND DES 
BUNDESPFLEGEGELDGESETZES SOWIE 
SCHNITTSTELLENMANAGEMENT ZUM FONDS 
SOZIALES WIEN 

Die Kompetenzverteilung in der österreichweiten Pflegevorsorge und die 

organisatorische Zersplitterung der Zuständigkeiten führten beim Magistrat 

der Stadt Wien zu einer uneinheitlichen Administration des Pflegegeldes, zu 

Mängeln beim Schnittstellenmanagement sowie zu vermeidbaren 

Verwaltungsaufwendungen. Die Verfahren zur Gewährung von Landes– und 

Bundespflegegeld dauerten 2006 in 72 % der Fälle länger als drei Monate. 

PrŸfungsziel 

Ziele der  GebarungsŸberprŸfung waren die Erhebung des er forder lichen Reform bedarfs 

im  Bereich Pflegegeld sow ie die Beurteilung am  Beispiel Land Wien,  inw iefern die 

Auft eilung des einheit lichen System s der  Pflegevorsorge nach Behš rdenzustŠndigkeit  

einen sparsam en,  w ir t schaft lichen und einheit lichen Vollzug der  Pflegegeldgesetze 

gewŠhrleist et .  (TZ 1)  

Allgem einer Teil 

Bis zum  Jahr 2050 w ird der Anteil der  Ÿber 60ÐJŠhr igen in …sterreich um  rd.  79 %  

ansteigen.  (TZ 3)  

Das derzeit ige Pflegestufenm odell berŸcksicht igt  Kinder und Jugendliche sowie dem ente 

Personen nur  unzureichend.  ( TZ 4,  5, 6)  Die Einstufungsm ethoden beim  Pflegegeld sind 

uneinheit lich.  ( TZ 7)  Der tat sŠchliche Pflegebedarf findet  nur  zum  Teil in der  

zuerkannten Pflegestufe Deckung.  (TZ 8)  

Die Zersplit t erung der  Entscheidungst rŠger auf BundesÐ und Landesebene fŸhrte zu 

einem  uneinheit lichen Vollzug im  Bereich Pflegegeld.  Unterschiede waren z.B. bei der 

Einstufung von Kindern und Jugendlichen ( TZ 4) , bei der  Erhebung dem ent ieller  

Erkrankungen ( TZ 6) ,  bei Kom petenzŸbergŠngen ( TZ 10) , bei den Tarifen fŸr  die 

Šrzt liche Begutachtung ( TZ 11) ,  bei der  Verrechnung der  Am tshilfe in den 

BundeslŠndern ( TZ 12) ,  bei der  Adm inist rat ion des Pflegegeldes ( TZ 15) ,  bei der  

Verfahrensdauer ( TZ 16)  sowie bei der  Verrechnung des Pflegegeldes bei stat ionŠrer  

Versorgung ( TZ 22)  festzustellen.  Die ZustŠndigkeit  fŸr d ie Personengruppe der 

pensioniert en beam teten Landeslehrer  wechselt e sogar innerhalb derselben 

Organisat ionseinheit .  (TZ 9)  
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Pflegegeld in Wien 

26,8 %  der Pflegegeldver fahren im  Jahr 2006 dauerten lŠnger als ein halbes Jahr.  Allein 

die DurchfŸhrung der  Šrzt lichen Begutachtungen benšt igte rd. 68 %  der 

Gesam tver fahrensdauer. ( TZ 16,  17)  

Die Adm inist rat ion des Pflegegeldes sowie die Verrechnung der Aufwendungen im  

eigenen Wirkungsbereich und in der  m it t elbaren Bundesverwaltung erfolgten nur 

unzureichend abgegrenzt .  (TZ 22, 29)  

Das Schnit tst ellenm anagem ent  bei ZustŠndigkeitswechsel und zum  Fonds Soziales Wien 

war vor  allem  bei den Šrzt lichen Begutachtungen sow ie beim  Inform at ionsaustausch 

verbesserungswŸrdig.  (TZ 8,  10,  20, 21, 22)  

Beim  Magist rat  der  Stadt  Wien waren zwei Magist rat sabteilungen sowie die Wiener 

Stadtwerke m it  Pflegegeldangelegenheiten bet raut  und die Verfahrensschrit t e t rotz 

teilweise niedriger  Fallzahlen auf insgesam t neun Organisat ionseinheit en aufgeteilt .  (TZ 

15,  23)  

Die sonderver t raglich angestellt en € rzte hat t en neben ihren sonst igen Verpflichtungen 

m eist  nur  einzelne Stunden Zeit ,  Pflegegeldbegutachtungen durchzufŸhren;  ein Teil der 

€ rzte nahm  au§erhalb der Dienstzeit  Begutachtungen auf Honorarbasis vor.  (TZ 25, 26)  

I nsgesam t  standen nur  26 externe Vert rauensŠrzte zur VerfŸgung;  ein Kont ingent  an 

durchzufŸhrenden Begutachtungen war nicht  vereinbart . ( TZ 17,  24)  

Kinder und Jugendliche m ussten m angels Hausbesuchs zur  Begutachtung in d ie 

Au§enstelle gebracht  werden. ( TZ 23)  Einzelne € rzte nahm en sich fŸr d ie Untersuchung 

des PflegebedŸrft igen nur zehn Minuten Zeit .  Die QualitŠt  der Begutachtungen war 

verbesserungswŸrdig.  (TZ 27)  

Beim  Magist rat  der  Stadt  Wien waren m it  Ende Juni 2007 insgesam t  462 

PflegegeldrŸckforderungen m it  einem  Gesam tbet rag von 870.305 EUR offen. ( TZ 28)  

Nicht  j eder  Pflegegeldbezieher besa§ eine Sozialversicherungsnum m er oder eine eÐ

card. Mangels einer gesetzlichen Verpflichtung waren die vom  Magist rat  der Stadt  Wien 

adm inist riert en Pflegegeldbezieher in der  BundespflegegeldÐDatenbank nicht  vollstŠndig 

erfasst .  Die Ruhendstellungen des Pflegegeldes erfolgten hŠndisch und unvollstŠndig. 

(TZ 13,  18, 19)  
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Zusammenfassend hob der RH die nachfolgenden 
Empfehlungen hervor: 

BMSK 

(1)  Die langfrist ige Finanzierbarkeit  des System s der  Pflegevorsorge wŠre 

sicherzustellen.  (TZ 3)  

 (2)  Eine šsterreichweit  einheit liche gesetzliche Regelung zur  Begutachtung von Kindern 

und Jugendlichen wŠre anzust reben.  ( TZ 4)  

(3)  Der finanzielle Aufwand fŸr d ie hŠusliche Langzeitpflege chronisch kranker und/ oder 

schwerbehinderter  Kinder wŠre in ausreichendem  Ma§e abzugelt en. ( TZ 5)  

(4)  FŸr dem ente Personen wŠren šsterreichweit  gŸlt ige eigene Begutachtungsstandards 

und Einstufungskr it erien zu erarbeit en.  (TZ 6)  

(5)  Der Vorrang der  Rehabilitat ion wŠre in einheit licher  Weise zu berŸcksicht igen,  um  

nicht  den tatsŠchlichen Pflegebedarf von der  zuerkannten Pflegestufe abzukoppeln.  (TZ 

7)  

(6)  Es wŠre zu evaluieren, inwieweit  die Beurteilungsm a§stŠbe der Pflegegeldgesetze 

und der  Einstufungsverordnungen dem  zeit lichen Verzug bei der  Erhšhung sow ie 

Herabsetzung des Pflegegeldes ausreichend Rechnung t ragen.  ( TZ 8)  

(7)  Die Anzahl der  Ent scheidungst rŠger wŠre zu verm indern, d ie Vollzugskom petenzen 

fŸr d ie Leistungsbezieher nach dem  OpferfŸrsorgegesetz wŠren šsterreichweit  zu 

bŸndeln und die Adm inist rat ion der  Personengruppen im  Bereich Opfer fŸrsorge sow ie 

der pensionier ten beam teten Landeslehrer  wŠre an Organe des Bundes zu Ÿbert ragen.  

(TZ 9,  10)  

(8)  ZustŠndigkeitswechsel sollt en beim  Pflegegeld šsterreichweit  einheit lich vollzogen 

werden.  (TZ 10)  

(9)  I n die Vereinbarung gem Š§ Art . 15a BÐVG sollte eine Verpflichtung der  LŠnder zur  

richt igen und vollstŠndigen Eingabe in d ie BundespflegegeldÐDatenbank aufgenom m en 

werden.  (TZ 13)  

(10)  Zur  Erleichterung der  Am inist rat ion des Ruhens des Pflegegeldes bei 

Krankenhausaufenthalt en sollt e j eder  Pflegegeldbezieher m it  einer 

Sozialversicherungsnum m er bzw.  einer  eÐcard ausgestat t et  werden. ( TZ 13)  
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BMSK und FSW 

(11)  € rzt liche Begutachtungen im  Bereich Pflegegeld sollt en einheit lich zum  

Em pfehlungstarif des Hauptverbandes der šsterreichischen Sozialversicherungst rŠger 

honor ier t  werden.  (TZ 11)  

Magistrat der Stadt Wien  

(12)  Entscheidungen Ÿber Zuerkennungen von Pflegegeld,  vor  allem  bei 

ZustŠndigkeit swechsel, wŠren auf Basis ausreichender Erhebungen zu t reffen. ( TZ 10)  

(13)  Von einer  Privat vergŸtung der  Šrzt lichen Begutachtungen der  Am tsŠrzte wŠre in 

allen BundeslŠndern abzusehen;  die Am tshilfe wŠre zw ischen den LŠndern einheit lich 

und unentgelt lich durchzufŸhren. ( TZ 12)  

(14)  Die verschiedenen fŸr  den Vollzug der Pflegegeldgesetze zustŠndigen 

Organisat ionseinheit en wŠren zusam m enzulegen;  dies wŸrde auch einen einheit lichen 

Vollzug gewŠhr leist en.  ( TZ 15)  

(15)  Die Dauer der  Pflegegeldver fahren wŠre zu erfassen und zu evaluieren sowie in der 

Folge zu verkŸrzen.  (TZ 16)  

(16)  € rzt liche Begutachtungen wŠren binnen drei Wochen nach Ant ragseingang und 

Oberbegutachtungen binnen einer  Woche nach Eingang der Šrzt lichen Begutachtung zu 

bewerkstelligen.  ( TZ 17)  

(17)  Mit  den BegutachtungsŠrzten sollt e eine ausreichende Anzahl an durchzufŸhrenden 

Begutachtungen vereinbart  werden ( Kont ingente) ,  um  eine sofort ige Beauft ragung zu 

erm šglichen. ( TZ 17)  

(18)  Ruhendstellungen des Pflegegeldes sollt en autom at ionsunterstŸtzt  er folgen. ( TZ 

18)  

(19)  †b er Mšglichkeit en der  am bulanten und stat ionŠren Pflege des FSW sollt e bereit s 

bei der  Šrzt lichen Begutachtung bzw. bei Bescheiderstellung Ÿber das Pflegegeld 

inform iert  werden.  (TZ 20)  

(20)  Ak tenstŸcke bet reffend LandesÐ und Bundespflegegeld wŠren voneinander opt isch 

zu unterscheiden,  um  fŸr  den FSW eine verrechnungstechnisch unterschiedliche 

Behandlung zu er leichtern. ( TZ 22)  

(21)  Pflegegeldbegutachtungen fŸr  Erwachsene sow ie fŸr Kinder und Jugendliche wŠren 

in einer Organisat ionseinheit  zusam m enzulegen.  (TZ 23)  
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(22)  SŠm t liche Šrzt liche Begutachtungen,  auch j ene von Kindern und Jugendlichen, 

wŠren im  Rahm en von Hausbesuchen durchzufŸhren.  ( TZ 23)  

(23)  Die Anzahl der  zur VerfŸgung stehenden externen Vert rauensŠrzte wŠre zu 

erhšhen und die Begutachtungen gleichm Š§iger auf die € rzte aufzuteilen.  (TZ 24)  

(24)  Sofern Pflegegeldbegutachtungen weit erhin durch angestellt e €r zte durchgefŸhrt  

werden sollen, wŠren TeilÐ oder Vollzeitd ienstverhŠltn isse ohne sonderver t ragliche 

Stundenakkum ulierung m it  den angestellt en € rzten zu vereinbaren,  um  die zeit liche 

VerfŸgbarkeit  der  € rzte fŸr  die BegutachtungstŠt igkeit  sicherzustellen. ( TZ 25)   

(25)  Vor allem  fŸr  die DurchfŸhrung der Oberbegutachtungen wŠre eine stŠrkere 

aufgabenbezogene St raffung der  TŠt igkeiten der  angestellt en € rzte vorzunehm en.  (TZ 

25)  

(26)  Mit  den angestellt en € rzten sollten nicht  gleichzeit ig DienstÐ und Werkvert rŠge 

vereinbart  werden. ( TZ 26)  

(27)  Entsprechende zeit liche Vorgaben an die € rzte sollt en eine gewissenhaft e Šrzt liche 

Untersuchung und Begutachtung der  PflegebedŸrft igen sicherstellen.  (TZ 27)  

(28)  Die QualitŠt  der  Šrzt lichen Begutachtungen sollt e verbessert  werden.  ( TZ 27)  

(29)  Die offenen Forderungen an PflegegeldŸbergenŸssen sollt en unverzŸglich 

aufgearbeit et  werden.  (TZ 28)  

(30)  Pensionen und Pflegegeld fŸr  pensioniert e beam tete Landeslehrer  wŠren in 

get rennten Posit ionen auszuweisen.  ( TZ 29)  

(31)  Die Kosten der  Šrzt lichen Begutachtungen wŠren verursachungsgerecht  aufzuteilen 

und die erforderlichen verrechnungstechnischen Abgrenzungen durchzufŸhren.  ( TZ 29)  

Wiener Stadtwerke 

(32)  Das Pflegegeld sollt e n icht  nur  bei Krankenhausaufenthalt en, sondern auch bei 

Kuraufenthalt en ruhend gestellt  werden, zuviel ausbezahlt e Bet rŠge wŠren 

rŸckzufordern.  ( TZ 19)  

Magistrat der Stadt Wien und FSW 

(33)  Das Schnit t st ellenm anagem ent  zw ischen der MA 15 und dem  FSW wŠre durch 

Defin it ion und Einrichtung entsprechender I TÐDatenschnit t st ellen zu verbessern.  (TZ 

21)  
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Fonds Soziales Wien 

(34)  Beurteilungen des Pflegebedarfs sollt en dem  zustŠndigen Entscheidungst rŠger 

Ÿberlassen werden, um  Doppelbegutachtungen und dam it  verbundenen 

Verwaltungsm ehraufwand zu verm eiden.  (TZ 8)   

(35)  Auch in j enen FŠllen,  in denen der festgestellt e Pflegebedarf unter der  zuerkannten 

Pflegestufe liegt ,  wŠre eine ent sprechende Anpassung beim  zustŠndigen 

Entscheidungst rŠger zu veranlassen.  ( TZ 8)  

(36)  Bei Selbstzahlern der Heim kosten wŠren grundsŠtzlich keine Pflegegeldteilungen 

vorzunehm en.  ( TZ 22)  
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„VOLKSTHEATER“ GESELLSCHAFT M.B.H. 

Von 2004 bis 2005/2006 nahm die Anzahl der Besucher beim Volkstheater um 

26.658 oder 11,5 % ab; die Kartenerlöse sanken um 0,53 Mill. EUR oder 18,5 

%. Die beim Volkstheater in den Bezirken sowie bei den Nebenspielstätten 

erzielten Zuwächse bei den Besuchern und den Erlösen konnten die Rückgänge 

bei der großen Bühne im Haupthaus nicht ausgleichen. Die öffentlichen 

Förderungen je Besucher 2006 betrugen über 50 EUR. 

PrŸfungsziel 

Ziel der  †b erprŸfung war die Beurteilung der  Entwick lung der ãVolkstheaterÒ 

Gesellschaft  m .b.H.  (Volkstheater)  von JŠnner 2004 bis August  2007 sow ie die 

Abwick lung der durch Bund und Bundeshauptstadt  Wien gewŠhrten Fš rderungen.  ( TZ 1)  

EigentŸm er 

EigentŸm er des Volkstheaters war die ãVolkstheaterÒ Ð Privat st iftung. Deren 

Vorsitzender des Vorstandes war g leichzeit ig Leiter  der  fŸr d ie Fš rderung des 

Volkstheaters zustŠndigen Kulturabteilung der Bundeshauptstadt  Wien sowie Mitglied 

des Aufsicht srates des Volkstheaters.  Durch die gleichzeit ige AusŸbung dieser 

Funkt ionen konnten die t eilweise gegenlŠufigen I nteressen nicht  m it  der  notwendigen 

vollen Unbefangenheit  ver t reten werden. ( TZ 2, 3)  

Wir t schaft liche Lage und Fš rderungen 

Das Volkstheater konnte 2006,  nach negat iven Ergebnissen der  gewšhnlichen 

GeschŠft stŠt igkeit  (EGT)  in den Jahren 2004 und 2005 von 0,32 Mill.  EUR bzw.  0,96 

Mill.  EUR,  wieder ein posit ives EGT von 0,07 Mill.  EUR erzielen. Im  Kalenderj ahr 2004 

bet rug die Fš rderung j e Besucher 49,20 EUR, st ieg im  Rum pfgeschŠft sjahr  2005 auf 

66,72 EUR und sank in der  Spielzeit  2005/ 2006 auf 53,92 EUR. ( TZ 8)  

Die Er lšse aus dem  SpielÐ und dem  Veranstaltungsbet rieb waren im  Jahr 2004 um  7,6 

%  hšher,  danach aber zw ischen 15,6 %  und 21,4 %  niedriger  als vorgesehen.  (TZ 15)  

Das BKA ging seit  1997 davon ab,  die Fš rderungen jŠhr lich anzupassen,  ab 2000 

verringer t e es diese um  10 % .  Auch die Bundeshauptstadt  Wien lie§ seit  2001 die 

jŠhrlichen Fš rderungenbet rags m Š§ig gleich.  I m  Jahr 2007 erhšhten beide 

Fšrderungsgeber die Fš rderungen fŸr den jŠhrlichen Spielbet r ieb des Volkstheaters um  

0,61 Mill.  EUR oder 5,9 %  auf 10,92 Mill.  EUR.  ( TZ 13)  



Bund 2008/10  25/44 

KF_Bund_2008_10.doc 

Die vom  Volkstheater  vorgelegten JahresabschlŸsse wurden von der  Bundeshauptstadt  

Wien und vom  BKA zur  Kenntnis genom m en.  Das BKA er t eilt e dazu auch die Ent lastung. 

Diese er folgte auch,  als der  Wirt schaft sprŸfer  zu den JahresabschlŸsssen auf d ie 

negat iven Bet riebserfolge,  auf das steigende Fehlkapital und in weit erer  Folge auf d ie 

Verm utung eines Reorganisat ionsbedarfs im  Sinne des 

Unternehm ensreorganisat ionsgesetzes hinw ies.  (TZ 17)  

Zwischen Bund und Bundeshauptstadt  Wien er folgte keine Abst im m ung der  

kulturpolit ischen Ziele, d ie m it  der GewŠhrung der Fš rderungen erreicht  werden sollt en.  

(TZ 12)  

Der Bund schloss jŠhr liche,  die Bundeshauptstadt  Wien dreijŠhrige 

Fšrderungsvereinbarungen ab.  (TZ 12, 14)  

Das Volkstheater reichte die Fš rderungsansuchen so spŠt  ein,  dass die Hšhe der 

Fšrderungen erst  nach Beginn der  Spielzeit  feststand.  FŸr den Spielbet r ieb w icht ige 

Vert rŠge m ussten daher ohne Kenntnis der Fšrderungshšhe abgeschlossen werden.  (TZ 

14)  

Vom  Volkstheater  wurde die von der Bundeshauptstadt  Wien gefordert e Eigendeckung 

von 18 %  im  Rum pfgeschŠftsjahr  2005 nicht  erreicht .  Die vereinbarte Begrenzung der  

Gesam tfinanzierung durch die š ffent liche Hand von 50 EUR pro Besucher wurde nur 

2004 eingehalt en. Im  Rum pfgeschŠft sjahr  2005 wurde sie um  rd. 33,4 %  und in der  

Spielzeit  2005/ 2006 um  rd.  7,8 %  Ÿberschrit t en. (TZ 16)  

Die Adapt ierung des Hundsturm s als SpielstŠt t e kostete rd. 188.000 EUR;  fŸr  die 

Benutzung als SpielstŠt te in der  Spielzeit  2005/ 2006 f ielen weit ere rd.  268.000 EUR an. 

(TZ 9)  

Besucheranzahl und Er lšse aus dem  Kartenverkauf 

Von 2004 bis 2005/ 2006 nahm  die Anzahl der  Besucher beim  Volkstheater um  26.658 

oder 11,5 %  ab.  Die Kartenerlšse sanken in diesem  Zeit raum  um  0,53 Mill.  EUR oder 

18,5 % .  Die beim  Volkstheater  in den Bezirken sowie bei den NebenspielstŠt t en 

erzielten ZuwŠchse bei den Besuchern und den Er lšsen konnten die RŸckgŠnge bei der  

gro§en BŸhne im  Haupthaus nicht  ausgleichen. (TZ 9)  

Das Volkstheater gewŠhrte Erm Š§igungen zwischen 10 %  und 60 %  bei den Karten. Der 

Prozentsatz der  Freikart en st ieg von 2004 bis 2005/ 2006 von 4,8 %  auf 6,4 %  an.  (TZ 

10)  Die Anzahl der  Abonnenten fŸr d ie gro§e BŸhne im  Haupthaus sank von 2004 bis 

2007 um  1.929 oder rd.  25,8 % ,  die fŸr  das Volkstheater  in den Bezirken st ieg 

hingegen im  selben Zeit raum  um  1.426 oder 27,7 %  an.  (TZ 11)  
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WerkstŠt t en 

Die Herstellung der Dekorat ionen durch Drit t e wŠre in der  Spielzeit  2005/ 2006 um  rd.  

0,28 Mill.  EUR oder rd.  26 %  gŸnst iger gewesen als j ene durch die theatereigenen 

WerkstŠt t en. ( TZ 31)  

Ein Vergleich der Kosten fŸr  die Herstellung der  KostŸm e durch die KostŸm werkstŠt t en 

des Volkstheaters m it  j enen einer  anderen KostŸm werkstŠt t e in Wien war n icht  m šglich,  

weil beim  Volkstheater  fŸr  eine Nachkalkulat ion keine Aufzeichnungen Ÿber die 

Herstellung der KostŸm e und auch keine KostŸm entwŸrfe vor lagen.  (TZ 32)  

Budget  

Das Volkstheater verfŸgte Ÿber keine schr if t lichen Vorgaben fŸr  die Erstellung des 

Budgets.  (TZ 20)  

Die Budgets wurden zum  Teil erst  einige Monate nach Beginn des Budget jahres vom  

Aufsicht srat  genehm igt .  ( TZ 21)  

Die Budgets waren teilweise schwer nachvollziehbar,  weil nur unzureichende 

rechnerische Grundlagen vorlagen. Im  Budget  fŸr  das Rum pfgeschŠft sjahr  2005 waren 

bspw.  die kollekt ivver t raglichen LohnÐ und Gehalt serhšhungen von rd. 140.000 EUR 

nicht  berŸcksicht igt . ( TZ 22)  

Organe 

Es lagen keine GeschŠftsordnungen fŸr  den Aufsicht srat  und die GeschŠftsfŸhrung vor. 

(TZ 5)  

Die beiden bis 31. August  2005 tŠt ig gewesenen GeschŠftsfŸhrer  des Volkstheaters 

erhielt en neben der  VergŸtung laut  Dienst ver t rag noch eine Au§enbezirkszulage von 

jeweils rd.  4.000 EUR jŠhrlich. Die fŸr  die Auszahlung dieser Zulage notwendige 

Genehm igung des Aufsicht srates fehlt e.  (TZ 28)  

Der Aufsicht srat  gewŠhrte den GeschŠftsfŸhrern PrŠm ien,  ohne diese zu begrŸnden. ( TZ 

29)  

Die bezahlt e TŠt igkeit  von drei GeschŠft sfŸhrern in der Spielzeit  2007/ 2008 stellt e fŸr 

das Volkstheater Ñ  insbesondere im  Hinblick  auf d ie angespannte f inanzielle Sit uat ion 

Ñ  eine schwere finanzielle Belastung dar. ( TZ 30)  

I nternes Kont rollsystem  
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Beim  Volkstheater  bestand noch kein zusam m enhŠngendes und schrift lich 

dokum ent ier t es I nternes Kont rollsystem .  (TZ 18)  

Kostenrechnung 

Das Volkstheater nutzte die Kostenrechnung erst  seit  2006 als Steuerungsinst rum ent .  

(TZ 19)  

Personalaufwendungen 

Die Aufwendungen fŸr  das kŸnst lerische Personal (Schauspieler  und szenischer Dienst )  

sanken von 2004 bis 2006/ 2007 um  rd. 1,31 Mill.  EUR oder rd.  37,4 % .  (TZ 24)  

FŸr vom  Volkstheater  gezahlte Honorarnoten des ehem aligen GeneralsekretŠrs in Hšhe 

von 8.400 EUR wurde keine Leistung erbracht .  ( TZ 25)  

Das Volkstheater zahlt e sowohl an Mitarbeit er als auch an GŠste GehŠlt er  bzw.  Gagen 

von insgesam t  rd.  0,24 Mill.  EUR (2004) ,  rd.  0,11 Mill.  EUR (Rum pfgeschŠftsjahr  2005)  

und rd.  0,12 Mill.  EUR (2005/ 2006)  bar aus. ( TZ 26)  

Zusammenfassend hob der RH folgende 
Empfehlungen hervor:  

BMUKK und Bundeshauptstadt Wien 

(1)  Zwischen dem  Bund und der  Bundeshauptstadt  Wien wŠren die kulturpolit ischen 

Ziele,  die m it  der  GewŠhrung einer Fšrderung erreicht  werden sollt en,  abzust im m en.  

(TZ 12)  

BMUKK 

Bundeshauptstadt Wien  

(2)  Mit  der  ãVolkstheaterÒ Gesellschaft  m .b.H.  sollten m ehrjŠhr ige 

Fšrderungsvereinbarungen abgeschlossen werden.  ( TZ 14)  

(3) † berschreitungen der konkreten Vorgaben bei der GewŠhrung von Fšrderungen sollten 
nicht ohne weitere ErlŠuterung zur Kenntnis genommen werden. Es sollten kŸnftig die 
Ursachen fŸr die Abweichungen festgehalten und entsprechende Auflagen fŸr die nŠchste 
Fšrderungsperiode vorgegeben werden. (TZ 16) 
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(4) Der Leiter der Kulturabteilung der Bundeshauptstadt Wien sollte von den Funktionen in 
den Organen der ãVolkstheaterÒ Gesellschaft m.b.H. abberufen werden. (TZ 3) 

(5) Die Doppelgleisigkeiten bei der kaufmŠnnischen Direktion der ãVolkstheaterÒ 
Gesellschaft m.b.H. wŠren zu beenden. (TZ 30) 
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WIENER HAFEN, GMBH & CO KG 

Beim Projekt Hafentoranlage Freudenau der Wiener Hafen, GmbH & Co KG 

entstanden durch die Bereitstellung sowie Bindung von Fördermitteln der 

Republik Österreich (BMVIT) und der Bundeshauptstadt Wien rd. zwei Jahre 

vor dem tatsächlichen Bedarf durch die Wiener Hafen, GmbH & Co KG 

vermeidbare Zinsaufwendungen von rd. 183.000 EUR. 

Ziel der  GebarungsŸberprŸfung war die Beurteilung der  Planung,  Abw ick lung, 

Abrechnung und Finanzierung des Proj ekt s Hafentoranlage Freudenau der Wiener 

Hafen,  Gm bH & Co KG ( WHG)  sowie die †b erprŸfung der st rategischen Vorgaben.  (TZ 

1)  

Die WHG erhielt  fŸr  dieses Proj ekt  Fš rderungen der Republik …sterreich und der 

Bundeshauptstadt  Wien von insgesam t  rd.  14,50 Mill.  EUR.  Durch die Bereitst ellung und 

Bindung der  Mit t el rd.  zwei Jahre vor dem  tat sŠchlichen Bedarf durch die WHG 

entstanden den Fš rderungsgebern verm eidbare Zinsaufwendungen von insgesam t rd.  

183.000 EUR ( Bundeshauptstadt  Wien 75.000 EUR, Republik …sterreich 108.000 EUR) .  

(TZ 3)  

Der Hochwasserschutz fŸr  die Bundeshauptstadt  Wien gegenŸber 

Hochwasserereignissen der  Donau wurde bereit s in den 60er Jahren entwickelt ,  wobei 

der Wiener Hafen nicht  hochwassersicher war.  Die Ent scheidung der  Bundeshauptstadt  

Wien aus 2003,  den Hafen Freudenau aufgrund seiner  posit iven w irt schaft lichen 

Entw icklung und der t eils enorm en Schadenshšhe,  die m it  DonauhochwŠssern und einer  

dam it  allfŠllig zusam m enhŠngenden †b erflut ung der  HafenflŠchen verbunden war, in ihr  

Hochwasserschutzsystem  zu integr ieren, st im m te m it  den st rategischen Zielsetzungen 

des Wiener Hafens Ÿberein.  ( TZ 2)  

Zusammenfassend hob der RH die folgenden 
Empfehlungen hervor: 

BMVIT und Bundeshauptstadt Wien  

(1)  GrundsŠtzlich wŠre vor  der Auszahlung (auch von Teilbet rŠgen)  von Fš rderungen 

das vert ragsgem Š§e Vor liegen der  fŠlligen Zahlungsverpflichtungen des 

Fšrderungsnehm ers zu ŸberprŸfen. ( TZ 3)  



Bund 2008/10  30/44 

KF_Bund_2008_10.doc 

BMVIT 

(2)  Eine €n derung des Fšrdervert rags fŸr  die Hafentoranlage Freudenau wŠre durch die 

Aufnahm e einer  Zinsklausel fŸr Vorauszahlungen von Fš rderungen anzust reben. ( TZ 3)   

Wiener Hafen, GmbH & Co KG 

(3)  Die Hšhe der tat sŠchlich vor liegenden Finanzierungserfordernisse sollt e in kŸrzeren,  

regelm Š§igen AbstŠnden ŸberprŸft  werden. Weit ers wŠren die Fš rderm it t el zeit nah und 

zweckm Š§ig abzurufen. Die Anforderung eines gro§en jŠhr lichen Einm albet rags,  

insbesondere ohne Vorliegen von unm it t elbar  bevorstehenden Zahlungsverpflichtungen, 

wŠre kŸnft ig zu verm eiden. ( TZ 3)  
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HOCHWASSERSCHUTZ AN DER MARCH 

Erst nach dem Hochwasser an der March im April 2006 stellte sich die geringe 

Qualität des rd. 57 km langen Dammes heraus. Die geschätzten Kosten für die 

noch ausstehende Sanierung von rd. 102 Mill. EUR werden sich voraussichtlich 

auf rd. 120 Mill. EUR bis 125 Mill. EUR erhöhen. Die vom BMVIT angewandten 

Steuerungs– und Kontrollinstrumente hinsichtlich der via donau — 

Österreichische Wasserstraßen–Gesellschaft m.b.H. betreffend das March–

Projekt erwiesen sich als wenig geeignet. 

PrŸfungsziel 

PrŸfungsziel war die Beurteilung der  AufgabenerfŸllung der via donau Ñ  …sterreichische 

Wasserst ra§enÐGesellschaft  m .b.H.  ( v ia donau)  sow ie des BMVIT hinsicht lich des 

Hochwasserschutzes an der  March. ( TZ 1)  

Projektentw icklung 

Die DŠm m e ent lang der  March m it  einer Gesam t lŠnge von rd.  57 km  wurden im  

Wesent lichen im  Zeit raum  von 1936 bis 1964 hergestellt .  Nach einem  

au§ergewšhnlichen Hochwasserereignis im  Jahr 1997 m it  gro§en SchŠden auf 

slowakischer Seit e wurden von šsterreichischer Seit e vorrangig in den Abschnit ten 

AngernÐMannersdorfÐSt illfr ied und WaidendorfÐDŸrnkrutÐJedenspeigen 

Sanierungsm a§nahm en geplant .  Diese Projekte wurden im  Februar 2004 zur 

Genehm igung gem Š§ Um welt vert rŠglichkeit sprŸfungsgesetz 2000 eingereicht  ( UVPÐ

Projekt ) .  ( TZ 2)  

Ein Hochwasserereignis an der  March im  Apr il 2006 fŸhrte durch Dam m brŸche zu 

um fangreichen †b erschwem m ungen m it  SchŠden von rd. 72 Mill.  EUR.  Zu diesem  

Zeitpunkt  war das UVPÐVerfahren noch nicht  abgeschlossen.  Ein danach erstellt er  DreiÐ

PhasenÐPlan beinhalt ete die Um setzung des UVPÐProj ektes. ( TZ 2)  

Erst  durch Untersuchungen nach dem  Hochwasser 2006 stellt e sich der  schlechte 

Zustand des Hochwasserschutzdam m es heraus, weshalb der gesam te Dam m  m it  

Ausnahm e zweier  Abschnit te sanier t  werden m usste. Die Sanierung soll in  5 

Sanierungsabschnit ten im  Jahr 2012 abgeschlossen sein.  (TZ 10, 21,  26)  

Recht sgrundlagen und ZustŠndigkeit en 

Das Land Niederšsterreich bet rachtete die Err ichtung und I nstandhaltung von 

Hochwasserschutzanlagen als Aufgabe des Bundes im  Rahm en der BundesÐ

Wasserst ra§enverwalt ung m it  der  via donau als Verpflichtete im  Sinne des 
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Wasserrecht sgesetzes.  Zur KlŠrung der  dazu bestehenden unterschiedlichen 

Auffassungen richtete das Land Niederšsterreich eine Anfrage an die Oberste 

Wasserrecht sbehš rde beim  BMLFUW. Diese stellte im  MŠrz 2007 die Verpflichtung des 

TrŠgers der  wasserrecht lichen Bewilligung, som it  der beiden 

HochwasserschutzverbŠnde, fest .  (TZ 6)  

Der im  Wasserst ra§engesetz enthalt enen Verpflichtung zur Erlassung einer  Verordnung 

m it  nŠheren Best im m ungen Ÿber d ie Aufgaben der BundesÐWasserst ra§enverwaltung 

und ihre Er fŸllung,  wodurch die unterschiedlichen Auslegungen hŠt t en verm ieden 

werden kšnnen,  war noch nicht  nachgekom m en worden.  ( TZ 6)  

St rategische Planung,  Steuerung und Kont rolle der via donau durch das BMVI T Dem 
BMVIT oblag die strategische Planung, Steuerung und Kontrolle hinsichtlich aller der via 
donau Ÿbertragenen Aufgaben der BundesÐWasserstra§enverwaltung. FŸr die via donau 
waren 1,32 Mitarbeiter (in VollbeschŠftigungsŠquivalenten) zustŠndig. Die SteuerungsÐ und 
Kontrollinstrumente fŸr die Abwicklung eines Vorhabens dieser Grš§enordnung auch 
nahezu zweieinhalb Jahre nach GrŸndung der via donau waren wenig geeignet. Das 
Berichtswesen der via donau als wesentliches Element fŸr die Steuerung und Kontrolle war 
mangelhaft. (TZ 8, 9) 

Kosten und Finanzierung der Phase 2 

I n den nach dem  Hochwasser 2006 m it  14,28 Mill.  EUR ( m it  Um satzsteuer)  erm it t elten 

Kosten fŸr  die Proj ektphase 2 fehlt e ein Ansatz fŸr  PersonalÐ und Gem einkosten.  Dieser 

Projektphase zuzuordnende Kosten fŸr  Teile des Dam m verteidigungsweges waren in der  

KostenschŠtzung der  Projektphase 3 enthalt en.  (TZ 11)  FŸr die Genehm igung der  

Finanzm it t el ging das BMVI T vom  Brut tobet rag aus,  obwohl Net tobet rŠge verrechnet  

wurden. ( TZ 12)  

Die Angaben der  GeschŠftsfŸhrung der via donau gegenŸber dem  Aufsichtsrat  und dem  

BMVIT hinsicht lich der  geschŠtzten Gesam tkosten waren unterschiedlich. ( TZ 13)  

Die Mit t elanforderungen waren nicht  an den Nachweis des Mit telbedarfes zum  j eweiligen 

Zeitpunkt  gebunden.  ( TZ 14)  

Kosten und Finanzierung der  Phase 3 

Die GrobkostenschŠtzung in Hšhe von rd. 102 Mill.  EUR (m it  Um satzsteuer)  um fasste 

lediglich die Dam m sanierung,  n icht  j edoch die erwogenen nachhalt igen 

Hochwasserschutzm a§nahm en.  (TZ 15)  

Die KostenschŠtzung war m angelhaft .  (TZ 16 bis 20)  



Bund 2008/10  33/44 

KF_Bund_2008_10.doc 

Die geschŠtzten Gesam tkosten werden sich voraussicht lich auf rd. 120 Mill.  EUR bis 125 

Mill.  EUR stat t  der veranschlagten rd.  102 Mill.  EUR ( m it  Um satzsteuer)  belaufen.  Unter 

BerŸcksicht igung nachhalt iger  Hochwasserschut zm a§nahm en wŠre sogar von einem  

Anst ieg auf rd.  180 Mill.  EUR bis 185 Mill.  EUR ( m it  Um satzsteuer)  auszugehen.  ( TZ 21)  

Die Finanzierung er folgte durch das BMVI T Ÿber eine Kapitalzufuhr von 

Katast rophenfondsm it t eln fŸr vorbeugende Ma§nahm en. Das BMF genehmigte im 
Dezember 2006 Vorbelastungen von Katastrophenfondsmitteln fŸr 2007 bis 2013 in Hšhe 
von 102 Mill. EUR. Die steuerlichen und budgetŠren Folgewirkungen der kŸnftigen 
Organisation der ErrichtungsÐ und Instandhaltungsma§nahmen waren noch nicht endgŸltig 
geklŠrt. (TZ 22) 

Der Mittelverwendungsnachweis der via donau fŸr 2006 zeigte bei den 
Katastrophenfondsmitteln eine † berzahlung von rd. 7,61 Mill. EUR. Das BMVIT begrŸndete 
dies unter anderem mit nicht plangemŠ§ abgewickelten Hochwasserschutzma§nahmen an 
der Donau und mit dem † berhang bei der Phase 2. (TZ 24) 

Hochwasserschutz 

Im  Zuge des Genehm igungsverfahrens des UVPÐProj ektes t raten Unklarheit en 

hinsicht lich des Bestandes der  wasserrecht lichen Bew illigungen fŸr  den Dam m  zutage.  

Gem Š§ dem  Wasserrecht sgesetz 1959 waren die bestehenden und aufgrund 

wasserrecht licher Best im m ungen neu ver liehenen Wasserrechte im  Wasserbuch 

ersicht lich zu m achen. Diese Verpflichtung bestand nicht  fŸr Rechte fŸr SchutzÐ und 

Regulierungswasserbauten.  (TZ 25)  

Die BundesÐWasserst ra§enverwaltung ver fŸgte Ÿber keine Technischen Richt lin ien fŸr  

den Hochwasserschutz.  (TZ 28)  

Die dem  Stand der  Technik  ent sprechende Schaffung von Retent ionsrŠum en konnte in 

den laufenden Proj ekten vor  allem  infolge von EinwŠnden der  Bevš lkerung noch nicht  

um gesetzt  werden. Neue I nit iat iven auf t r ilateraler  Basis waren j edoch im  Gang.  (TZ 

30)  

Zur Herstellung breit erer  HochwasserschutzdŠm m e wurden fŸr den zusŠtzlichen 

FlŠchenbedarf Vert rŠge zur  Grundeinlšsung unterfert igt .  Die Grundeinlšsen waren 

jedoch noch nicht  er folgt ;  auf den bet roffenen GrundstŸcken wurde bereit s gebaut .  (TZ 

31)  
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Zusammenfassend hob der RH folgende 
Empfehlungen hervor:  

BMVIT 

(1)  Der Personalbedarf der  Abteilung W 3 Ñ  Bundeswasserst ra§en im  BMVIT zwecks 

einer  effizienten Planung, Steuerung und Kont rolle der  v ia donau wŠre zu evaluieren. 

(TZ 9)  

(2)  Der Verpflichtung gem Š§ ¤ 2 Abs. 3 Wasserst ra§engesetz,  eine Verordnung m it  

nŠheren Best im m ungen Ÿber d ie Aufgaben der BundesÐWasserst ra§enverwaltung und 

ihre Er fŸllung zu erlassen,  wŠre nachzukom m en. (TZ 6)  

(3)  Nach Um setzung der Phase 2 des Projektes March wŠren die Zahlungsst ršm e 

zwischen dem  BMVIT und der v ia donau zu untersuchen.  Die v ia donau als die derzeit  

einzige Ausgliederung im  Bereich Hochwasserschutz sollt e m it  der  Abw icklung von 

Hochwasserschutzprojekten durch die Bundeswasserbauverwaltung vergleichend 

evaluier t  werden.  ( TZ 8)   

(4)  Der Mit t elbedarf fŸr  die noch nicht  berŸcksicht igten nachhalt igen 

Hochwasserschutzm a§nahm en wŠre so rasch wie m šglich zu berechnen. Unter  

AbschŠtzung der  Kosten und des Nutzens sowie unter Bedachtnahm e auf einen 

nachhalt igen Hochwasserschutz wŠren der  v ia donau die weit eren st rategischen 

Planungsziele vorzugeben.  (TZ 15)  

(5)  Das BMVI T sollt e der  via donau Vorgaben fŸr  eine Verringerung der PlanungsÐ und 

Bauzeit en der  Pr ioritŠten 3 bis 5 sow ie fŸr eine Opt im ierung des Proj ektes Ÿber den 

Lebenszyklus Ñ  etwa durch Einbeziehung nicht  nur der Baukosten,  sondern auch 

beispielsweise der  Bet riebsÐ und Erhalt ungskosten in d ie Projektplanung Ñ  setzen. ( TZ 

21)  

(6)  FŸr die Beurteilung der  fŸr  Hochwasserschut zproj ekte benšt igten Finanzm it tel aus 

dem  Katast rophenfonds wŠre eine KlŠrung er forderlich, in welchem  Um fang PersonalÐ 

und Gem einkosten bereits durch die ZuschŸsse des Bundes zum  ordent lichen Bet rieb 

gem Š§ Wasserst ra§engesetz gedeckt  sind.  Die Zuteilungsregeln fŸr  die ZuschŸsse nach 

dem  Wasserst ra§engesetz und fŸr  d ie Finanzm it tel aus dem  Katast rophenfonds wŠren 

gegenŸber der  v ia donau zu prŠzisieren.  (TZ 20)  

(7)  Im  Rahm en der €n derung des Auft raggebers bei der  Beauft ragung der  PlanungsÐ 

und Baum a§nahm en der Phase 3 sollt en auch die steuer lichen und budgetŠren 

Folgew irkungen bedacht  werden.  ( TZ 22)  
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(8)  Das BMVI T sollt e eine weit ergehende QualitŠtsverbesserung der  

Mit t elverwendungsnachweise,  z.B.  durch Aufnahm e von SollÐI stÐVergleichen in das 

Ber icht swesen, und eine zeit nahe Berichterstat t ung fŸr  das abgelaufene Budget jahr  bei 

der via donau einfordern.  (TZ 24)   

(9)  Die geplante Erstellung einer Richt lin ie fŸr  den Hochwasserschutz wŠre zŸgig 

um zusetzen.  ( TZ 28)  

(10)  Bei der  Sanierung des Hochwasserschutzdam m es ent lang der March sollt en 

Retent ionsflŠchen unter  BerŸcksicht igung von KostenÐNutzenÐ†b erlegungen im  

Einvernehm en m it  der Slowakischen Republik geschaffen werden.  (TZ 30)  

(11)  FŸr d ie Planung und Budget ierung der  gem Š§ ¤ 18 Wasserst ra§engesetz 

finanziert en Projekte wŠre von Net tobet rŠgen auszugehen. ( TZ 12)  

BMVIT und via donau 

(12)  Bei den Proj ekt fort schrit t sber ichten wŠren ver t iefende Grundlagen fŸr ein 

Kostencont rolling und fŸr Abweichungsanalysen zu schaffen.  Hinsicht lich kŸnft iger  

Vorhaben wŠren Kennzahlen und Erfolgskrit er ien zu defin ieren.  ( TZ 8)  

(13)  FŸr d ie Genehm igung der  Projekte sollt en dem  Aufsicht srat  und dem  BMVIT 

vollstŠndige und dem  Stand der Proj ektentw icklung angepasste KostenschŠtzungen 

vorliegen. Weit ers wŠre die um satzsteuer liche Behandlung der Vorhaben vor 

Genehm igung k larzustellen.  Der I nform at ionsaustausch zwischen der  via donau und 

dem  BMVIT wŠre durch m ehr Transparenz und Erhšhung der QualitŠt  der  vorgelegten 

Projektunterlagen zu verbessern. ( TZ 13)  

(14)  Die Mit telanforderungen sollt en an den Nachweis des Mit telbedarfes zum  j eweiligen 

Zeitpunkt  gebunden werden. ( TZ 14)  

(15)  Geotechnische Grundlagenerhebungen sollt en kŸnft ig zu Planungsbeginn 

durchgefŸhrt  werden.  (TZ 10)  

(16) FŸr die in der KostenschŠtzung enthaltene Position ãSonstiges und Unvorher-
gesehenesÒ wŠre in frŸhen Planungsphasen ein Anteil von mindestens 20 % bis 25 % der 
Basiskosten anzusetzen. Die Erfahrungen anderer Bundesgesellschaften wŠren intensiver 
zu nutzen. (TZ 16) 

(17) Bei KostenschŠtzungen sollte eine Vorausvalorisierung kŸnftig von Planungsbeginn an 
berŸcksichtigt werden. (TZ 17) 
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(18) Im Hinblick auf den zu geringen Ansatz fŸr ãSonstiges und UnvorhergesehenesÒ, auf 
die unvollstŠndige Vorausvalorisierung, der noch ungeklŠrten Vorgangsweise hinsichtlich 
der Gemeinkosten sowie die bislang unberŸcksichtigt gebliebenen nachhaltigen 
Hochwasserschutzm a§nahm en wŠre die GrobkostenschŠtzung der  Phase 3 neu zu 

berechnen.  (TZ 21)  

(19)  Nach Fert igstellung der  Baum a§nahm en der Phase 2 wŠre eine Evaluierung der  fŸr 

dieses Vorhaben tatsŠchlich eingesetzten Personalressourcen vorzunehm en. Die 

Er fahrungen aus dieser Evalierung sollt en in eine Anpassung des geschŠtzten 

Personalbedarfes fŸr d ie Phase 3 und eine dem entsprechende Steuerung der  

personellen Ressourcen einflie§en. ( TZ 18)  

(20)  Die kŸnft ige Methode der  Gem einkostenum lage wŠre m it  dem  BMVIT 

abzust im m en.  Kosteneinsparungspotenziale wŠren verstŠrkt  zu analysieren und 

entsprechende Ma§nahm en einzuleiten.  (TZ 19)  

(21)  Die Vert ragsabschlŸsse hinsicht lich der  Grundeinlšsen wŠren zu beschleunigen,  

weil d ie Verzšgerungen die VerfŸgbarkeit  von GrundflŠchen fŸr  kŸnft ige 

Retent ionsrŠum e nicht  begŸnst igen werden.  ( TZ 31)  

via donau  

(22)  FŸr d ie weit ere Um setzung der Phase 3 wŠre zwecks Erhšhung der Kosteneffizienz 

eine Opt im ierung der  Baulosgrš§en durch eine gem einsam e Ausschreibung der 

Prior itŠten 3 bis 5 sowie der  nachhalt igen Hochwasserschutzm a§nahm en anzust reben. 

(TZ 21)  

Land Niederösterreich 

(23)  Auf eine ErgŠnzung der gem Š§ Wasserrechtsgesetz 1959 verpflichtenden 

Ersicht lichm achung von Rechten im  Wasserbuch um  neu verliehene Rechte fŸr SchutzÐ 

und Regulierungswasserbauten sollt e hingewirk t  werden. ( TZ 25)  
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MARCHFELDSCHLÖSSER REVITALISIERUNGS– 
UND BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. 

Mit der Revitalisierung des Ensembles von Schloss Hof gelang der 

Marchfeldschlösser Revitalisierungs– und Betriebsgesellschaft m.b.H. eine 

Erweiterung des touristischen Angebotes. Das Ziel, ab 2006 ohne 

Betriebszuschüsse auszukommen, wurde nicht erreicht; auch mittelfristig ist 

eine Selbstfinanzierung nicht zu erwarten. Die der Marchfeldschlösser 

Revitalisierungs– und Betriebsgesellschaft m.b.H. vom BMWA tatsächlich 

zugeführten Mittel hatten bereits 2005 den im Marchfeldschlösser–Gesetz für 

das Initialprojekt angeführten Betrag von 26 Mill. EUR um 1,55 Mill. EUR 

überschritten. Bis 2011 werden sich die Gesamtkosten für das Projekt 

voraussichtlich auf rd. 72 Mill. EUR belaufen.  

Ziel der  †b erprŸfung der Marchfeldschlšsser RevitalisierungsÐ und Bet riebsgesellschaft  

m .b.H.  (MRB)  war die Beurteilung der  Ausgliederung der Verwalt ung der  

Marchfeldschlšsser  Schloss Hof und Schloss Niederweiden aus der  Bundesverwaltung 

sow ie der Um setzung des Ausgliederungsgesetzes. ( TZ 1)  

Die Zahlungen des BMWA fŸr d ie Revitalisierung der  beiden Marchfeldschlšsser  beliefen 

sich Ende 2007 bereits auf insgesam t 46,79 Mill.  EUR. Der Finanzierungsbedarf von 

2008 bis 2011 wurde von der  MRB m it  24,91 Mill.  EUR angegeben.  Bis 2011 werden 

sich die Gesam tkosten fŸr  das Projekt  voraussicht lich auf rd.  72 Mill.  EUR belaufen.  Das 

MarchfeldschlšsserÐGesetz ging zunŠchst  von einem  Finanzierungsbedarf von 26 Mill.  

EUR fŸr  das I n it ialproj ekt  aus.  (TZ 6)  

Obwohl fŸr  die Jahre 2005 und 2006 im  Bundesvoranschlag j eweils 9 Mill.  EUR fŸr 

Zahlungen an die MRB budget iert  waren, leist ete das BMWA tatsŠchlich im  Jahr 2005  

10,33 Mill.  EUR und im  Jahr 2006 10,78 Mill.  EUR. Dadurch stellt e das BMWA der MRB 

zusŠtzliche Mit t el fŸr ihre expansive I nvest it ionspolit ik zur  VerfŸgung. ( TZ 7)  

WŠhrend die ursprŸngliche Planung von der  Selbst finanzierung des Bet riebes der beiden 

Schlšsser  ab dem  Jahr 2006 ausging, vert rat  die MRB m it t lerweile die Auffassung,  dass 

eine Selbst finanzierung des Bet riebes nicht  m šglich sein w ird. ( TZ 11)  

Um  auf Basis der  Kostenst ruktur des Jahres 2006 ein ausgeglichenes Bet riebsergebnis 

erreichen zu kšnnen,  wŠren jŠhr lich 424.168 Besucher er forder lich gewesen. Von 2003 

bis 2007 besuchten insgesam t  405.000 zahlende GŠste die Schlšsser  Hof und 

Niederweiden. ( TZ 12,  26)  

Die fŸr d ie Nutzung der  beiden Marchfeldschlšsser erarbeit eten Konzepte boten keine 

klare langfrist ige Grundlage fŸr  das zukŸnft ige Handeln.  Die ursprŸnglich vorgesehene 
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Posit ionierung des Schlosses Niederweiden wurde zugunsten der  stŠrkeren Betonung 

des Schlosses Hof aufgegeben. ( TZ 3)  

Nach der  anerkennenswerten Revitalisierung der  Anlage durch die Baum a§nahm en der 

ersten Bauphase wŠre eine †b erprŸfung der  Besucherakzeptanz zweckm Š§ig gewesen.  

FŸr geplante I nvest it ionen stellte die MRB bislang keine KostenÐNutzenÐ†b erlegungen 

an. ( TZ 8, 9)  

I n der  Verwaltung und beim  Betr ieb der MRB bestanden nachhalt ige 

Einsparungsm šglichkeit en ( rd 0,58 Mill.  EUR pro Jahr) . ( TZ 11)  

I n den Planungen wurden die durch I nvest it ionen bedingten Erhšhungen der  

Bet riebsaufwendungen nur t eilweise berŸcksicht igt .  Angesicht s der erheblichen 

†b erschreit ungen der  geplanten Bet r iebsabgŠnge in der  Vergangenheit  bezweifelte der 

RH die ZuverlŠssigkeit  der b is 2011 erstellt en Planungsrechnung. ( TZ 11,  13)  

Ein standardisier tes Report ingsystem  zur  Beobachtung von Steuerungsparam etern und 

Leistungskennzahlen war zum  Zeitpunkt  der †b erprŸfung (Mit t e 2007)  noch nicht  

einger ichtet .  ( TZ 15)  

Das interne Kont rollsystem  Ñ  vor  allem  hinsicht lich Risikoident ifikat ion und Ðbeur-

teilung Ñ  und die Ausgestalt ung der  I nternen Revision waren verbesserungswŸrdig.  (TZ 

16)  

Der frŸhere Proj ekt leit er der  MRB erhielt  fŸr  seine lediglich zweieinhalbjŠhrige TŠt igkeit  

bei der  MRB eine Abfer t igung und UrlaubsentschŠdigung in Hšhe von insgesam t  39.644 

EUR. Die Vert ragsgestalt ung des GeschŠftsfŸhrers w ich in ein igen Punkten 

(Wert sicherung, Konkurrenzk lausel)  von der  Vert ragsschablonenverordnung ab.  FŸr 

2006 erreichte der GeschŠft sfŸhrer d ie aufgabenorient ier ten Ziele n icht  zur  GŠnze,  

dennoch erhielt  er d ie gesam te dafŸr vorgesehene PrŠm ie. ( TZ 21,  22,  23)  

Die MRB gewŠhrte GehŠlter,  die Ÿber d ie gelt ende Gehaltstabelle h inausgingen;  die 

†b erzahlungen fŸr  das Jahr 2007 bet rugen 0,18 Mill.  EUR. Personalkonzepte und Ð

entwick lungsplŠne fehlt en. ( TZ 17,  20)  

Das Besucheraufkom m en ent sprach nur rd.  6 %  der Einwohner im  Einzugsbereich der  

Marchfeldschlšsser.  Es fehlt en Market ingkonzepte m it  quant itat iven Zielvorgaben und 

Werbebudgets fŸr  die einzelnen Zielm Šrkte.  Das I nform at ionsleit system  am  GelŠnde 

von Schloss Hof, d ie Beschr if tung in den Ausstellungen und die I nform at ionsbroschŸre 

waren verbesserungswŸrdig.  (TZ 24,  25,  26,  27)  Obwohl nach DurchfŸhrung eines 

Vergabeverfahrens ( Werbeetat )  ein Bestbieter  erm it telt  wurde,  schloss die MRB keinen 

schrift lichen Vert rag m it  diesem . Die MRB beauft ragte Beraterleistungen, obwohl ein  
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Teil der TŠt igkeit en auch vom  Stam m personal zu erbr ingen gewesen wŠre.  (TZ 28)   

Zusammenfassend hob der RH folgende 
Empfehlungen hervor:  

BMWA 

(1)  FŸr die zukŸnft igen Zuschussleist ungen sollt e eine klare gesetzliche Grundlage 

init iier t  werden.  (TZ 6)  

(2)  Das der MRB zur VerfŸgung gestellte Budget  wŠre einzuhalt en.  ( TZ 7)  

(3)  FŸr die PrŠm iengewŠhrung des GeschŠft sfŸhrers sollt en u.a. bet r iebsw ir tschaft liche 

Krit er ien festgelegt  werden. ( TZ 23)  

Marchfeldschlösser Revitalisierungs– und 
Betriebsgesellschaft m.b.H. 

(4)  Die fŸr d ie Nutzung des Areals erarbeit eten Konzepte sollt en klare langfr ist ige 

Grundlagen fŸr das zukŸnft ige Handeln bieten. ( TZ 3)  

(5)  Aufgrund der  auch in Zukunft  zu erwartenden Bet riebsabgŠnge ist  eine 

Redim ensionierung des Angebotes sowie das Ausschšpfen von bet rieblichen 

Rat ionalisierungspotenzialen er forderlich ( TZ 11) ;  die RevitalisierungsplŠne wŠren an 

die m it telfr ist ig zur  VerfŸgung stehenden Mit t el anzupassen.  ( TZ 12)  

(6)  Die QualitŠt  von Planungen wŠre zu verbessern und die durch I nvest it ionen 

verursachten zusŠtzlichen Bet riebsaufwendungen wŠren zu berŸcksicht igen.  (TZ 13)  

(7)  Die Kostenrechnung wŠre weiterzuentw ickeln und ein effekt ives Steuerungssystem  

wŠre aufzubauen,  um  anhand von SollÐI stÐVergleichen gezielt e Steuerungsm a§nahm en 

fŸr das Gesam tunternehm en und fŸr  die Teilbereiche setzen zu kšnnen.  (TZ 14, 15)  

(8)  Zur Sicherstellung der  sparsam en,  zweckm Š§igen und w irt schaft lichen ErfŸllung der  

Unternehm ensaufgaben wŠre ein um fassendes und ent sprechend dokum ent ier tes 

int ernes Kont rollsystem  einzur ichten. Die I nnenrev ision sollte n icht  dem  

Rechnungswesen zugeordnet  sein;  ferner  wŠren PrŸfungsplŠne zu erstellen. ( TZ 16)  

(9)  FŸr die Market ingakt ivitŠten wŠren Ziele Ÿber das angepeilt e Besucheraufkom m en 

zu setzen,  Werbebudgets und MediaplŠne j e Zielm arkt  festzulegen und in regelm Š§igen 

AbstŠnden die Zielerreichung zu ŸberprŸfen. Zur  Beurteilung der  Werbem a§nahm en 

wŠre beim  Ticket verkauf das Besucherherkunft sland zu er fassen.  (TZ 25)  



Bund 2008/10  40/44 

KF_Bund_2008_10.doc 

(10)  Market ingm a§nahm en wŠren auf den Gro§raum  Wien und die Nachbarstaaten zu 

konzent r ieren, um  das vorhandene Besucherpotenzial verstŠrkt  auszuschšpfen und 

Angebot  und Eint r it tspreise regelm Š§ig anhand der Zielgruppenorient ierung zu 

evaluieren. ( TZ 26)   

(11)  Das I nform at ionsleit system  fŸr  die Besucher wŠre zu Ÿberarbeit en und durch 

zusŠtzliche und m ehrsprachige Hinweisschilder  zu ergŠnzen;  ferner wŠren die 

I nform at ionsbroschŸre zu Ÿberarbeit en und die wicht igsten AusstellungsstŸcke 

m ehrsprachig zu beschr if t en bzw. zu erlŠutern.  (TZ 27)  

(12)  Vor I nvest it ionen wŠren KostenÐNutzenÐ†b erlegungen anzustellen.  Vorrangig 

wŠren solche I nvest it ionen zu tŠt igen,  die fŸr d ie Sicherheit  der  Besucher er forderlich 

sind, eine absehbare Erhšhung des Besucheraufkom m ens nach sich ziehen oder eine 

Rat ionalisierung des Bet riebsablaufes erwarten lassen. Andere I nvest it ionen wŠren dann 

vorzunehm en,  wenn ihre Finanzierung durch Sponsorengelder  gesichert  ist .  (TZ 9)  

(13)  Die Kom binat ion aus SchlossÐ und Gartenanlage m it  dem  Gutshof wŠre als 

Besonderheit  in der  Verm arktung hervorzuheben, Zusatzangebote wŠren verstŠrkt  zu 

bewerben und das Angebot  von FŸhrungen wŠre zu adapt ieren.  ( TZ 24)  

(14)  Berater wŠren nur in begrŸndeten Ausnahm efŠllen zu beauft ragen.  (TZ 28)  

(15)  Ein personelles Grundlagenkonzept  sow ie Personalentw icklungsplŠne m it  einem  

SchulungsÐ und Ausbildungskonzept  wŠren zu erstellen.  (TZ 17)  
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INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY – 
AUSTRIA 

Österreich gründete als erster Staat in der EU eine Exzellenzuniversität als 

Spitzenforschungseinrichtung. Ob die sehr ambitioniert gesetzten Ziele 

erreicht werden können, wird maßgeblich von der Auswahl zukunftsträchtiger 

Forschungsthemen und der Rekrutierung geeigneter Wissenschafter abhängen. 

Die Standortentscheidung erfolgte — entgegen den ursprünglichen 

Bewertungsergebnissen — insbesondere nach finanziellen Kriterien. Für die 

ersten zehn Betriebsjahre war die Finanzierung des künftigen Betriebes des 

Institute of Science and Technology – Austria im Ausmaß von 135,85 Mill. EUR 

nicht gesichert. 

PrŸfungsziel 

Ziel war,  die Planungen und Ma§nahm en des Bundes und des Landes Niederšsterreich 

zur  GrŸndung des I nst itute of Science and Technology Ð Aust r ia ( I .S.T. Aust ria)  zu 

beurteilen.  ( TZ 1)  

Standortauswahl 

Das dam alige BMBWK (nunm ehr:  BMWF)  r ichtete im  Jahr 2005 eine 22kšpfi ge 

Expertengruppe zur Vorbereitung der  Err ichtung der  ExzellenzuniversitŠt  ãI nst itut e of 

Advanced Science and TechnologyÒ ein. ( TZ 5)  

Um  den Standort  fŸr d ie ExzellenzuniversitŠt  bewarben sich bis Ende 2005 die LŠnder 

Wien,  Niederšsterreich, Oberšsterreich und die Steierm ark m it  t eils m ehreren m šglichen 

Standorten.  (TZ 6)  

Zur Vorbereitung der  Standortent scheidung bildete das BMBWK im  Septem ber 2005 ein 

so genanntes Kernteam , das aus dem  Vorsitzenden der  vorm aligen Expertengruppe 

sow ie aus einem  Vert reter  des BMF und drei Ver t retern der Wissenschaft  bestand.  

Dieses defin ier t e vorerst  d ie drei Krit eriengruppen ãGenerelles StandortprofilÒ,  

ãWissenschaft sbezogenes Standortprofi lÒ und ãI m m obilienan-  gebotÒ.  Im  Laufe des 

Bewertungsvorganges der Standorte erweit er t e das Kernteam  die Beurteilung der  

Standorte um  die Kr it eriengruppe ãFinanzierungsangebotÒ. ( TZ 7)  

Im  JŠnner 2006 lag eine erste Bewertung von sechs in die engere Wahl gekom m enen 

Standorten vor.  Im  Zuge einer  detaillier t eren Bewertung nahm  das Kernteam  eine 

Reduzierung auf drei m šgliche Standorte ( ehem aliges Flugfeld Aspern,  St .  Marx und 

Maria Gugging)  vor. ( TZ 9)  
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WŠhrend des Bewertungsverfahrens wurden die hšchstm šglich zu erreichenden 

Punktewerte reduzier t  und deren Gew ichtung verŠndert .  Nur das Finanzierungsangebot  

m it  den ger ingsten zu erreichenden Punkten blieb unverŠndert .  (TZ 9)  

Die GrŸnde fŸr  die €nderung der Bewertung waren nicht  nachvollziehbar;  die 

angest rebte Transparenz der  Ent scheidungsfindung war som it  n icht  gegeben. ( TZ 9)  

Ende JŠnner 2006 ent schied sich unter  dem  Vorsitz der dam aligen Bundesm inist erin fŸr  

Bildung,  Wissenschaft  und Kultur  das Kernteam  m it  Ver t retern der 

I ndust r iellenverein igung m ehrheit lich fŸr  den Standort  Mar ia Gugging.  Sie begrŸndeten 

dies m it  dem  gegenŸber der Stadt  Wien um  40 Mill.  EUR hšheren Finanzierungsangebot  

des Landes Niederšsterreich.  (TZ 10)  

Der Vorsitzende und ein Mitg lied der  Expertengruppe waren j edoch nacht rŠglich nicht  

m it  der Standortauswahl einverstanden und ver t raten die Ansicht , dass die beste 

Bewertung des Finanzierungsangebotes beim  Standort  Mar ia Gugging die geringste 

Bewertung in den Kriter iengruppen ãWissenschaft sbezogenes StandortprofilÒ und 

ãIm m obilenangebotÒ nicht  ausgleichen kšnnte.  ( TZ 10)  

Finanzierung 

Die geplanten Gesam tkosten des I .S.T. Aust r ia sollten laut  einer  Studie im  Auft rag der 

Stadt  Wien aus dem  Jahr 2004 fŸr  die ersten zehn Jahre 465,28 Mill.  EUR bet ragen.  

Davon ent f ielen 360,85 Mill.  EUR auf den laufenden Bet r ieb. ( TZ 19)  Die SchŠtzung der  

Baukosten orient iert e sich zum  Teil an den nicht  vergleichbaren Err ichtungskosten der 

DonauÐUniversitŠt  Krem s. ( TZ 20)  

FŸr die Err ichtung und den Bet r ieb des I .S.T. Aust ria beschloss der  Nat ionalrat  im  MŠrz 

2006 ein Bundesgesetz und nachfolgend eine Art . 15a BÐVGÐVereinbarung.  ( TZ 11)  FŸr 

die Abw ick lung der  Finanzierung des I .S.T. Aust r ia fehlt en aber bis Oktober 2007 

entsprechende Rechtsgrundlagen. Dadurch ent standen Verzšgerungen bei der  

†b erweisung der  Finanzm it t el durch das BMWF. (TZ 23)  Bis Mit t e 2007 leist eten der  

Bund 1,86 Mill.  EUR und das Land Niederšsterreich 2,00 Mill.  EUR im  Rahm en der Ar t .  

15a BÐVGÐVereinbarung an das I .S.T.  Aust ria.  ( TZ 23,  24)  

I nsgesam t  soll das I .S.T. Aust ria in den ersten zehn Jahren seines Bet r iebes GeldÐ und 

Sachleist ungen im  Wert  von 436,50 Mill.  EUR aus š ffent lichen Mit teln erhalt en.  Davon 

waren 225,00 Mill.  EUR fŸr  den laufenden Bet rieb vorgesehen.  ( TZ 21)  Eine 

GegenŸberstellung dieser m it  den laut  Studie der Stadt  Wien geplanten Ausgaben fŸr 

den Bet r ieb von 360,85 Mill.  EUR ergab eine FinanzierungslŸcke fŸr  den Bet r ieb des 

I .S.T.  Aust ria von insgesam t rd.  135,85 Mill.  EUR. (TZ 22)  



Bund 2008/10  43/44 

KF_Bund_2008_10.doc 

Weit ers sah das I .S.T.  Aust r iaÐGesetz nŠhere Vorschrift en Ÿber d ie Mindest inhalt e oder 

die Gliederung der  JahresvoranschlŠge und der  RechnungsabschlŸsse nicht  vor. Aus der  

vorliegenden Darstellung des Jahresvoranschlages 2007 des I .S.T.  Aust r ia gingen die 

voraussicht lichen GebarungsvorgŠnge nicht  hervor.  (TZ 25)  

Die Budget ierung fŸr  das I .S.T.  Aust ria war im  Bundeshaushalt  nicht  dargestellt .  ( TZ 

26)  

Erfolgsaussichten des Proj ektes I .S.T. Aust ria 

Da die Suche nach den Wissenschaft ern erst  ab dem  FrŸhsom m er 2007 anlief,  war d ie 

geplante Aufnahm e des Forschungsbet riebes m it  Herbst  2008 nicht  gesichert .  ( TZ 15)  

I n der  Endausbaustufe des I .S.T. Aust r ia sollen nach rund zehn Jahren bis zu 30 

Forschergruppen m it  insgesam t  300 bis 500 Forschern beschŠft igt  sein.  (TZ 19)  

Eine Proj ektbegleitung auf Bundesebene, d ie den Aufbau des I .S.T. Aust r ia nachhalt ig 

unterstŸtzt  hŠt t e, war weder im  I .S.T. Aust r iaÐGesetz noch in der Art .  15a BÐVGÐ

Vereinbarung vorgesehen.  ( TZ 13)  

Liegenschaft  

Das Land Niederšsterreich verkauft e seine Liegenschaft  in Mar ia Gugging an die N… 

Landesim m obiliengesellschaft  m .b.H.  (N… LIG) ,  der auch die Errichtung, Sanierung und 

I nstandhaltung des I .S.T.  Aust ria Ÿbert ragen wurde. Mit  der konkreten Abw ick lung der 

einzelnen Bauvorhaben beauft ragte die N… LIG j edoch wiederum  das Land 

Niederšsterreich,  weil d ie Gesellschaft  selbst  Ÿber kein eigenes Personal ver fŸgte und 

operat iv  keine GeschŠftstŠt igkeit  abwickeln konnte. Dieser  Recht skonst rukt ion lagen in 

erster  Linie st euerliche ErwŠgungen zugrunde.  ( TZ 17)  

Der Kaufpreis der  Liegenschaft  bet rug 31,88 Mill.  EUR, wovon 10,30 Mill.  EUR auf den 

Grundwert  ent fielen. Die Bewertung des GrundstŸckes er folgte auf der  Basis eines 

einzigen SachverstŠndigengutachtens unter  der  Annahm e einer weit eren Nutzung der  

vorhandenen GebŠude durch die N… LI G. TatsŠchlich war aber aufgrund der  geplanten 

Nutzung des Areals fŸr  Forschungszwecke bereit s zum  Zeitpunkt  des Kaufes ein 

Abbruchbedarf an GebŠuden im  Wert  von 12,00 Mill.  EUR zu erwarten. ( TZ 18)  
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Zusammenfassend hob der RH die nachfolgenden 
Empfehlungen hervor: 

BMWF  

(1)  Bei Bewertungsverfahren sollt en festgelegte Bewertungen im  Nachhinein nicht  m ehr 

geŠndert  werden, um  t ransparente und nachvollziehbare Ent scheidungen t reffen zu 

kšnnen. ( TZ 9)  

(2)  Bei Vorlage der  JahresvoranschlŠge des I .S.T. Aust r ia sollten die Planungen 

bet reffend Drit tm it teleinwerbungen verstŠrkt  auf Plausib ilitŠt  und Realisierbarkeit  

ŸberprŸft  werden, um  die FinanzierungslŸcke von 135,85 Mill. EUR zu schlie§en. (TZ 22) 

(3) Die Zahlungsverpflichtungen fŸr das I.S.T. Austria sollten auch im Bundeshaushalt 
dargestellt werden. (TZ 26) 

(4) Eine Organisationseinheit des BMWF sollte mit der Projektbegleitung und Ðkoordination 
zur Aufnahme des Forschungsbetriebes des I.S.T. Austria betraut werden. (TZ 13) 

(5) In Zusammenarbeit mit dem I.S.T. Austria sollten dessen Jahresvoranschlag und 
Rechnungsabschluss nach betriebswirtschaftlichen Kriterien gegliedert werden. (TZ 25) 

Land Niederösterreich 

(6)  I n Hinkunft  sollt e d ie spezifische bzw.  eingeschrŠnkte Nutzbarkeit  von GebŠuden bei 

der Werterm it t lung berŸcksicht igt  werden. Bei gro§en Proj ekten sollt en m ehrere 

Bewertungsgutachten eingeholt  werden.  Weit ers sollt en die recht lichen 

Voraussetzungen fŸr d ie BesitzŸbert ragung geschaffen werden.  ( TZ 18)  

(7)  Nach Fest legung der Forschungszweige des I .S.T. Aust ria sollt e eine neuerliche 

I nvest it ionskostenschŠtzung vorgenom m en werden.  ( TZ 20)  


